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Überblick

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Sport und Recht, das als eigentliches Spannungsfeld zu bezeichnen ist. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, das Verhältnis zwischen Sport und Recht besser zu verstehen, zu erfassen sowie sportrechtliche Konflikte besser lösen zu können. 

Die Arbeit befasst sich in erster Linie mit dem Sport selbst, denn er bildet den Ausgangspunkt des Verhältnisses von Sport und Recht und für die Rechtsfragen im Sport. Kenntnisse über den Sport und dessen Funktionsweise sind folglich unabdingbar, um sportrechtliche Fragestellungen beantworten zu können. Im Zentrum steht dabei die gesellschaftliche Bedeutung des Sports mitsamt seinen politischen, globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen. 

Die Funktionsweise des Sports, d.h. seine Besonder- und Eigenheiten werden anhand einzelner Prinzipien des Sports detailliert aufgezeigt, wobei diese Prinzipien in einer komplexen Wechselwirkung zueinander stehen und sich auch fortlaufend (weiter-)entwickeln. Die Prinzipien des Sports und ihre Interaktion untereinander führen in der Summe zum relevanten Erscheinungsbild des Sports als ein eigenes, soziales (Gesamt-)System mit einer spezifischen Wertordnung; der Sport stellt in diesem Sinn eine Eigenwelt dar.

Nach diesen rein sportlichen Erläuterungen folgt die rechtliche Betrachtung und Beurteilung des Sports sowie die Übertragung des Systems Sport in die Rechtsordnung. Dabei werden zuerst die Ursachen, die Erfassung und die Einordnung sowie der Gegenstand sportrechtlicher Konflikte und Problemstellungen näher erläutert. In einem zweiten Teil wird aufgezeigt, wie die zuvor definierten Prinzipien des Sports in der Rechtsordnung berücksichtigt werden. Diese Darstellung präzisiert und erweitert letztlich die rechtstheoretische Betrachtungsweise des Sports und führt im Resultat zu einer eigentlichen konzeptionellen Darstellung des Sportrechts, wobei namentlich fünf Grundsatzfragen des Sportrechts eruiert werden können. 

Daran anknüpfend wird dargelegt, wie sportrechtliche Fragestellungen in einer Gesamtbetrachtung idealerweise gelöst werden können und dass für die Beantwortung sportrechtlicher Fragen die Berücksichtigung der Interessen des Sports zwingend notwendig ist, selbst wenn dabei prima vista die Rechtsordnung verletzt wird.
Die vorliegende Arbeit wurde am 11. November 2010 von der Juristischen Fakultät der Universität Basel als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde Ende Oktober 2010 abgeschlossen; Judikatur und Literatur sind bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt. 
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§ 1 Wesen und Interessenlagen des Sports

A Wesen des Sports
I Begriffe zum Sport 

1 Sport

1.1 Überblick über bisherige Definitionen

Zum Begriff des Sports lassen sich in der Literatur verschiedenartige Begriffserläuterungen finden. Ursprüngliche Begriffserklärungen werden hauptsächlich im spätlateinischen Wort „deportare“ (sich vergnügen) gesehen
. Eine weitere Begriffserklärung findet sich im Englischen, aus dem der Begriff originär stammen soll, und soviel wie „Zeitvertreib“ oder „Vergnügen“ bedeutet. Das verwandte Wort „desport“ kommt mit der gleichen Ursprungsbedeutung auch im Französischen vor
. 

Als Synonyme für den Begriff Sport stehen etwa Turnen, Leibesübungen, Körperkultur oder Ertüchtigung
, doch wird öfter die Ansicht vertreten, dass die Wissenschaft bis anhin noch keine anerkannte Definition des Sportes geliefert hat
. Dennoch können zumindest die Kriterien, die für die Definition des Sports als wesentlich angesehen werden müssen, durchaus genannt werden. Es sind dies die Kriterien der Bewegung, der Zweckfreiheit, des Strebens nach Leistung und des Leistungsvergleichs
. Eine weitere Unterscheidung wird in der Art und Weise der Ausübung des Sports gesehen. So wird der reine Gesundheitssport ohne Leistungsvergleich mit Dritten vom Wettkampfsport unterschieden, wobei letzterer vom Freizeitsport bis zum professionellen Spitzen- und Showsport reichen kann. Insofern wird auch zwischen dem Amateursport als Breitensport und dem professionellen Sport bzw. Berufssport als Spitzensport unterschieden
.

Eine von der Bewegung gänzlich unabhängige Definition des Sports ist bei Kummer zu finden: „Sport ist wesentlich eine Weise der Zerstreuung, die Spass, Vergnügen und Freude zum (…) unmittelbaren Zweck hat und vom Geist des Masshaltens und der Grosszügigkeit beherrscht ist“
.

In der neueren sportwissenschaftlichen Forschung wird festgehalten, dass sich der Sport seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem umgangssprachlichen, weltweit gebrauchten Begriff entwickelt hat, weshalb sich eine präzise oder gar eindeutige Abgrenzung auch nicht vornehmen lässt
. Es ist ausserdem weniger eine Frage von wissenschaftlichen Analysen, was allgemein unter Sport verstanden wird, sondern vielmehr eine Frage, wie der Sport vom „alltagstheoretischen Gebrauch sowie von den historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gegebenheiten“ bestimmt wird. Im Weiteren wird das Begriffsverständnis vom Sport durch das faktische Geschehen des Sporttreibens stetig verändert und erweitert, d.h. laufend differenziert
.

In diesem Sinne und unter Berücksichtigung verschiedener Definitionsansätze wird der Sport von weiteren Begriffen wie Turnen, Fitness, Gymnastik und Bewegungskultur präzisierend abgegrenzt und wie folgt definiert:

„Der Sport ist eine anthropologische Möglichkeit, ein bewegungskulturelles Handlungsfeld, welches von Menschen scheinbar freiwillig als Medium ästhetischer Erfahrung genutzt wird, um körperbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne einer Bewegungskunst zu optimieren und sich nach selbst gesetzten oder tradierten Regeln im sozialen Vergleich mit anderen Menschen zu messen“
. 

Ein wesentliches Merkmal wird auch darin gesehen, dass die Ausübung des Sports gemäss seiner Wortherkunft nicht zum Ziel hat, Geld zu erwerben, sondern ideelle Ziele verfolgt
. Der Europarat definiert den Sport daher als jegliche Form körperlicher Ertüchtigung, die innerhalb oder ausserhalb von Vereinen betrieben wird, um die körperliche und seelische Verfassung zu verbessern, zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln oder ergebnisorientierte Wettkämpfe auf allen Ebenen zu bestreiten
.

1.2 Neuer Definitionsansatz

Aufgrund des Gesagten erscheint der Begriff Sport offensichtlich als (zu) weiträumig und unfassbar
, um dafür eine adäquate, einheitliche Definition finden zu können. Dementsprechend sollte die Definition des Begriffs Sport wie folgt ausfallen: 

– Sport ist im Zweifel diejenige Tätigkeit, die von der ausübenden Person als Sport empfunden wird.
 –
– Mustertext Auflistung Ebene 1 Mustertext Auflistung Ebene 1
– Mustertext Auflistung Ebene 2 Mustertext Auflistung Ebene 2
– Mustertext Auflistung Ebene 2 Mustertext Auflistung Ebene 2

– Mustertext Auflistung Ebene 1
Durch diese Definition fallen folglich sämtliche und verschiedenartige Erscheinungsformen des Sports
, d.h. Sportarten wie Gewichtheben, Marathonlaufen, Fussballspielen, Wandern, Pokerspielen usw. gleichsam unter den Begriff Sport
. Dies sind allesamt Tätigkeiten
, die - umgangssprachlich und alltagstheoretisch - als Sport bezeichnet werden (können). Sie dokumentieren sogleich auch die Weitläufigkeit des Sports bzw. des Begriffs Sport
. Jede als Sport empfundene und ausgeübte Tätigkeit entspricht in diesem Sinn einer eigenen Sportart. Es wird dabei im Wesentlichen - wie auch beim Kunstbegriff - das subjektive Element
 des den Sport Ausübenden in den Vordergrund gestellt
. Eine bestimmte Handlung wird demgemäss erst dadurch zum Sport, als diese durch eine situationsspezifische Rezeption und Bedeutungszuweisung durch den Handelnden dazu bestimmt wird. Ausschlaggebend ist daher ein solches „Konstruktionsmuster“, durch welches letztlich ein Bedeutungs- und Betätigungsfeld entsteht, in dem eine Aktivität als Sport interpretiert wird
. Diese getroffene Definition vereint auch alle Merkmale und Erscheinungsformen des Sports, die sich sonst gerade zu widersprechen scheinen und die gerade eine einheitliche Definition bis anhin verunmöglicht haben. 

Zu beachten ist aber, dass dies eine rein soziologische Definition darstellt, d.h. eine Begriffsdefinition, die den Sport „aus sich selbst heraus erklärt“. Es wird richtigerweise bemerkt, dass dabei nicht sämtliche die Handlung leitenden Merkmale, die am Rande für den zu definierenden Begriff eine Rolle spielen, mitberücksichtigt sind. So kann nicht bestritten werden, dass zumindest in den letzten Jahren rechtliche wie auch wirtschaftliche Aspekte in einem derart starken Masse Eingang in das Sportgeschehen gefunden haben, dass sich die Frage stellt, ob eine Definition unter Auslassung solcher Elemente überhaupt noch haltbar ist und eine reine sportsoziologische Definition in diesem Sinn anachronistisch erscheint
. 

Ausgehend von der vorgelegten, bewusst offenen Definition des Begriffs Sport lassen sich in der Folge verschiedene Begriffspaare zur weiteren Spezifizierung einzelner Merkmale des Sports unterscheiden. Dadurch wird den unverkennbar vielfältigen Erscheinungsformen des Sports in einem ersten Schritt Rechnung getragen und die Einordnung des Sports in einzelne Kategorien – die eine einheitliche Definition gerade verunmöglichen – kann in einem nächsten Schritt erfolgen. Der Begriff Sport steht zusammenfassend folglich als Oberbegriff für sämtliche (subjektiven) Erscheinungsformen bzw. Wahrnehmungen des Sports. Eine abschliessende Definition drängt sich gerade nicht auf; vielmehr verlangt der Sport als offener und unbestimmter Begriff
 nach weiteren Unterteilungen, namentlich nach Sportarten und Sportformen.

2 Sportarten und Sportformen
2.1 Allgemein
Eine Sportart liegt vor, wenn ein im Voraus bestimmtes Ziel mit den definierten Mitteln und Methoden erreicht werden soll. Unter einer Sportform ist die Art und Weise der Ausübung einer Sportart, d.h. die Form der Ausübung im Sinne der jeweiligen Zielsetzung zu verstehen. Ausgehend von diesem Verständnis können einzelne Sportarten und Sportformen unterteilt werden. Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass bei Sportaktivitäten insgesamt die Tendenz zur Diversifikation stattfindet. Die Vielfalt möglicher Sportarten nimmt stetig zu und ist dementsprechend dem Lauf der Zeit unterworfen
. Um den vielfältigen Erscheinungsformen des Sports gerecht zu werden und um diese per Definition auseinanderzuhalten, stehen dabei grundsätzlich die folgenden Begriffspaare im Zentrum:

2.2 Sport im engeren Sinn / Sport im weiteren Sinn

Diese erste Unterscheidung ist notwendig, um dem offenen Sportbegriff gerecht zu werden. Beim Sport im engeren Sinne handelt es sich um jede Erscheinung und Ausübung von körperlichem oder geistigem Sport. Hiervon ist zu sprechen, wenn vom Ausübenden unmittelbar eine überwiegend körperlich
 oder geistig
 aktive Eigenleistung (Tätigkeit) erbracht wird
. 

Beim Sport im weiteren Sinne handelt es sich um Sport im Sinne der ursprünglichen Begriffserklärung
. Es geht darum, sich nach subjektivem Massstab „zu vergnügen“ und „die Zeit zu vertreiben“, ohne aber unmittelbar eine überwiegend körperliche oder geistige Tätigkeit zu erbringen
. In diesem Zusammenhang entstand auch der sich eigentlich widersprechende, aber umgangssprachlich gebräuchliche Ausdruck „Passivsportler“ und die Redewendung „sich einen Sport daraus machen, (…)“. Passivsport beinhaltet namentlich den Konsum von Sportereignissen. Die alltagsgebräuchliche Redewendung „sich einen Sport daraus machen, (…)“ stellt wiederum das persönliche Empfinden, Sport auszuüben, sportlich zu sein und/oder sich sportlich zu fühlen, ins Zentrum. Darunter können praktisch alle Tätigkeiten verstanden werden, die eine Person vergnügen
. Der subjektive Aspekt der Definition Sport kommt hier somit am weitesten zum Tragen und unterstreicht gleichzeitig die notwendige und umgangssprachliche Offenheit des Begriffs Sport. 

2.3 Körperlicher Sport / Kunst / Geistiger Sport 

Der körperliche Sport
 ist dadurch charakterisiert, dass er unter Verwendung von Kraft
, Geschick (Motorik, Technik)
 und/oder Ausdauer
 des menschlichen Körpers oder in Kombination
 der genannten Elemente ausgeübt wird. Dies kann mit oder ohne Verwendung eines sportarttypischen Hilfsgeräts, dem Sportgerät
, geschehen. Die körperliche Beherrschung des Sportgeräts ist aber unabdingbar, um den sportspezifischen Zweck überhaupt umsetzen zu können. Beim körperlichen Sport steht somit eine überwiegend eigene körperliche Tätigkeit im Vordergrund
. 

Eine überwiegend körperliche Tätigkeit beinhalten auch viele Bereiche der Kunst. Zu denken ist dabei an verschiedene Arten des Tanzes, etwa ans Ballett. Bei diesen Tätigkeiten steht aber – obschon in Ausführung einer körperlichen Tätigkeit – der künstlerische und ästhetische Ausdruck im Zentrum. Dennoch sind auch Parallelen zwischen Kunst und Sport festzustellen. Sportarten wie Kunstturnen oder Eiskunstlauf zeigen die Doppelspurigkeit auf. Bei ihrer Ausübung liegt der sportliche Wert bzw. die sportliche Leistung gerade (auch) im ästhetischen Ausdruck
. Insofern kann dabei von einer Sportart mit künstlerischer Ausrichtung gesprochen werden
.

Von geistigem Sport ist dann zu sprechen, wenn eine überwiegend geistige Eigenleistung erbracht wird
. Dies bedeutet die Umsetzung einer geistigen Fähigkeit durch reine Überlegung und Strategie (Taktik), d.h. durch „geistige Geschicklichkeit“, ohne dass dies einer grösseren körperlichen Umsetzung bedarf
. Bei geistigem Sport wird häufig und zutreffend von „Denksport“ gesprochen
. Nicht als geistiger Sport sind sämtliche Glücksspiele zu betrachten, da bei deren Ausübung das Erreichen des angestrebten Ziels nicht von einer eigenen Leistung im Sinne einer geistigen Fähigkeit abhängt, sondern überwiegend vom Zufall bzw. vom Glück
, wie dies der Ausdruck Glücksspiel bereits beinhaltet. Obwohl die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) und das Bundesgverwaltungsgericht die ihr zur Prüfung unterbreiteten Pokerturniere als „Geschicklichkeits(geld)spiele“ qualifiziert haben
, legte das Bundesgericht fälschlicherweise fest, dass beim Pokern das Glück überwiegt und somit ein Glücksspiel vorliegt
.
2.4 Leistungsvergleichender Sport / Nicht-Leistungsvergleichender Sport 

Beim leistungsvergleichenden Sport, dem sog. Wettkampfsport, geht es darum, den Gegner zu besiegen, indem angestrebt wird, im unmittelbaren Vergleich während des Wettkampfs das bessere Resultat zu erzielen als dieser. Unter leistungsvergleichendem Sport wird auch das „Gegeneinander-Antreten“ verstanden. Der Wettkampf kann dabei zeitgleich
 oder zeitlich versetzt
 stattfinden. Der Wettkampf kann sich auf einen einzelnen Wettkampf als auch auf eine Vielzahl von Wettkämpfen beziehen, die periodisch zu einer Einheit zusammengefasst werden
.

Im Nicht-Leistungsvergleichenden Sport geht es „nur“ um die Ausübung der Tätigkeit als solche. Je nach Motivation spricht man vom sog. Freizeit-, Trainings- oder Gesundheitssport
. Die Tätigkeit wird ohne Gegner, mit dem man sich im Rahmen eines Wettkampfes misst, ausgeübt. Darunter ist auch der choreographierte Showsport oder Showkampf
 zu subsumieren, da gerade kein wirklicher, d.h. authentischer Wettkampf ausgetragen wird.
2.5 Individualsport / Mannschaftssport

Von Individualsport ist dann zu sprechen, wenn die unmittelbare Ausübung der sportlichen Tätigkeit allein und in dem Sinn erbracht wird, dass nur die eigene Leistung im Zentrum der Sportausübung steht, wobei die eigene Leistung gleichzeitig dem Gesamtresultat entspricht
. 

Demgegenüber zeichnet sich der Mannschaftssport dadurch aus, dass das Gesamtresultat der Aktivität auf verschiedenen, zusammengeführten und koordinierten Einzelleistungen beruht, die einzig als Mannschaftsleistung gewertet werden
.
2.6 Spielsport / Nicht-Spielsport

Der Spielsport ist dadurch gekennzeichnet, dass er ein zusätzliches und vordergründig spielerisches Element beinhaltet, meistens in Form der Beherrschung eines Sportgegenstands bzw. eines Sportgeräts
. Der Spielsport wird meistens auf einem in sich geschlossenen, symmetrischen Spielfeld ausgetragen
. Es handelt sich dabei um Sportarten, bei denen der Ausdruck „Spielen“ bereits in ihrer Ausübung verwendet wird
. Für Spielsport wird regelmässig auch der Ausdruck „Spiel“ verwendet
.

Beim Nicht-Spielsport fehlt hingegen das spielerische Element; es liegt in diesem Sinn „lediglich“ ein rein motorischer Bewegungsablauf ohne ein spielerisches Element vor
.
2.7 Kampfsport / Nicht-Kampfsport

Kampfsport stellt diejenige Sportform dar, bei der gezielt die unmittelbare körperliche Beeinträchtigung des Gegners angestrebt wird
. Unmittelbare Gewaltanwendung und die absichtliche körperliche Verletzung ist dabei das eigentliche Ziel des Kampfsports
. 

Nicht-Kampfsport zielt dagegen nicht auf eine unmittelbare körperliche Beeinträchtigung des Gegners hin, eine mittelbare Beeinträchtigung kann aber eine Begleiterscheinung im Rahmen der (intensiven) Ausübung bzw. der Verfolgung des Ziels der jeweiligen Sportart sein
. 
2.8 Organisierter Sport / Nicht-Organisierter Sport

Unter organisiertem Sport ist die Ausübung desjenigen Sports zu verstehen, der in Vereinen stattfindet, d.h. welcher vereins- bzw. verbandsrechtlich organisiert wird
. Organisierter Sport ist im Resultat derjenige Wettkampfsport, der von Sportorganisationen veranstaltet und durchgeführt wird
. 

Nicht-orgainsierter Sport findet demgegenüber ausserhalb von vereins- oder verbandsrechtlichen Strukturen statt.
2.9 Überschneidung einzelner Merkmale der Sportformen und Sportarten

Die einzelnen Merkmale bzw. die einzelnen Sportarten und –formen können sich auch durchmischen. So stellt Mannschaftssport stets Wettkampfsport dar und Einzelsport kann sowohl wettkampfmässig als auch nicht wettkampfmässig
 ausgeübt werden. Diverse Einzelsportarten können auch als Mannschaftssportart getätigt werden
.

Körperlicher Sport ist gleichzeitig auch geistiger Sport
. Beim Fussball etwa kommen neben den körperlichen Elementen immer auch geistige Elemente zum Zug, denn der Fussballsport ist – wie praktisch jede andere Sportart - ebenfalls durch taktisches (Spiel-)Verhalten gekennzeichnet. In diesem Sinne werden häufig Bezeichnungen wie „intelligent spielen“, „Spielwitz“, „ein Spiel lesen oder antizipieren“ und „taktieren“ verwendet, welche die geistigen Anforderungen an die (erfolgreiche) Ausübung des (Fussball-)Sports dokumentieren.
2.10 Amateursport / Berufssport 

Eine weitere Unterscheidung stellt die Unterteilung des Sports in die Formen des Amateursports und des Berufssports, auch Professionalsport genannt
, dar. 

Amateursport ist diejenige Form der Ausübung einer Sportart, bei welcher der Sportler grundsätzlich kein Entgelt, höchstens aber Ersatz für seine Auslagen (Spesen) erhält
. Der Amateur erhält für seine Teilnahme am Sport somit nur den Betrag, der den tatsächlichen Kosten, die bei ihm bei der Ausübung der Tätigkeit entstanden sind, entspricht. Darunter sind etwa Auslagen für Reise, Unterkunft und Verpflegung sowie Ausgaben für Ausrüstung, Vorbereitung und Versicherung zu verstehen. Der Amateursportler hat dementsprechend keinerlei finanzielle Interessen an der Ausübung des Sports in dem Sinne, als dass er mit der sportlichen Tätigkeit finanzielle Vorteile erzielen kann. Amateursport wird regelmässig auch als Freizeit- oder Breitensport bezeichnet. 

Von Berufssport spricht man dann, wenn die sportliche Tätigkeit einen wirtschaftlichen Stellenwert erreicht, indem das (un)mittelbare Ziel der sportlichen Tätigkeit in der Erzielung eines ökonomischen Vorteils liegt
, der zumindest teilweise der Deckung der Lebenshaltungskosten dient. Als direkte Einnahmen gelten grundsätzlich Gehaltszahlungen, Start- und Preisgelder. 

Denkbar sind auch zusätzliche finanzielle Vorteile in Form von Sach- und/oder Dienstleistungen. Unter indirekten Einnahmen sind Erträge aus Werbe- und Sponsoringverträgen zu verstehen. Berufssportler werden häufig auch als Profi-, Spitzen- oder (Hoch-)Leistungssportler bezeichnet. Der Berufssportler verfolgt mit der Ausübung des Sports insgesamt (vordergründige) wirtschaftliche Zwecke
. Der Berufssportler übt den Sport regelmässig aufgrund eines (Dienst-)Vertrags aus, so etwa gestützt auf einen Arbeitsvertrag, wenn er bei einem Verein angestellt ist
. 
3 Sportregeln
3.1 Allgemein
Die Sportregeln halten fest, nach welcher Art und in welcher Form eine Sportart ausgeübt wird. Sportregeln sind somit als Oberbegriff für sämtliche Regeln zu verstehen, die das Sportgeschehen in seiner Gesamtheit normieren
. Sportregeln bezwecken als Grundfunktion die Definition der Sportart und die Konzeption ihrer hauptsächlich wettkampfmässigen Ausübung
 und dienen insofern der Ermöglichung der Sportausübung, meistens in Form eines Wettkampfs
. Der wichtigste Ausfluss der Sportregeln ist folglich die verbindliche Darstellung und Regelung einer Sportart sowie die Organisation entsprechender Wettkämpfe
. 

Die Regelhaftigkeit des Sports stellt geradezu die Grundlage und das stilbildende Merkmal des Sports, hauptsächlich des Wettkampfsports, dar
. Die Sportregeln legen die rechtmässige Ausübung der jeweiligen Sportart fest
. Der Leistungsvergleich erfordert die Einhaltung von festen und einheitlichen Regeln, denn ohne Regeln lassen sich keine Leistungen bestimmen und somit besteht auch kein Vergleichsmassstab für die Leistungen
. Aufgrund ihrer Tragweite werden sie als „das typische Merkmal des Sports überhaupt“ bezeichnet
 und reflektieren gleichzeitig auch eine kulturelle und sozialstrukturelle Wertebene des Sports bzw. der betreffenden Sportart
. Sportregeln lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: in die Sportregeln im engeren Sinn und in die Sportregeln im weiteren Sinn.
3.2 Sportregeln im engeren Sinn 
Sportregeln im engeren Sinn regeln das unmittelbare Geschehen der Sportausübung, d.h. das konkrete Geschehen auf dem Spielfeld bzw. den reibungslosen Ablauf des Wettkampfs
. Die Durchführung und der Ablauf des sportlichen Wettkampfs ist dabei unmittelbar
 oder mittelbar
 an das Element der Zeit, d.h. an den vorgesehenen Zeitrahmen des Wettkampfs, gebunden
. 

Sportregeln im engeren Sinn betreffen somit die Sportausübung unmittelbar vom zeitlichen Beginn bis zum Ende; ihre Anwendung hat dadurch unmittelbare Auswirkung auf den betreffenden Wettkampf und dessen Ausgang. Das wesentliche Kriterium liegt somit im engen inhaltlichen (zeitlichen) Bezug zum Wettkampf. Ein derartiger Bezug ist nicht nur bei spielleitenden Entscheiden, d.h. während des Wettkampfs gegeben, vielmehr liegt der geforderte enge Bezug auch im unmittelbaren Vorfeld des Wettkampfs vor
. Selbst nach Ende des Wettkampfs kann dieser unmittelbare Bezug vorliegen
. 

Sportregeln im engeren Sinn bezwecken somit primär die unmittelbare Durchsetzung der Wettkampfregeln „auf dem Platz“. Als bekanntestes Beispiel können hier die 17 Spielregeln der FIFA für den Fussball genannt werden, die den regelkonformen und reibungslosen Ablauf eines Fussballspiels auf dem Platz regeln
. Da die Sportregeln im engeren Sinn das unmittelbare Geschehen auf dem Platz regeln, werden sie auch als Spiel- oder Wettkampfregeln bezeichnet
. Ihre Anwendung und Umsetzung erfolgen durch Spiel- oder Spielfeldentscheide
.
3.3 Sportregeln im weiteren Sinn

Unter Sportregeln im weiteren Sinn sind diejenigen Regeln zu verstehen, die ausserhalb der unmittelbaren Sportausübung - und in diesem Sinne mittelbar - das Sportgeschehen regeln
. Sportregeln als das zentrale und das Gebilde des Sports bildende Element regulieren nicht nur das sportliche Handeln auf dem Platz, sondern sie ermöglichen überdies die kompetente Einordnung, Strukturierung und Bewertung weiterer sport(art)bezogener Vorgänge. Zur Verwirklichung der Konzeption einer definierten Sportart bedarf es vielfältiger Sportregeln mit unterschiedlichen Funktionen: festzulegen sind ebenfalls technische, organisatorische und wirtschaftliche Voraussetzungen rund um einen Wettkampf
. 

Diese Regeln haben aber insofern einen unmittelbaren Bezug zum Sport als solchen - aber eben nur einen mittelbaren zum Wettkampf selbst
 -, als sie sich bewusst und konkret auf den Sport beziehen bzw. spezifisch auf den Sport zugeschnitten sind
. Sportregeln im weiteren Sinn regeln zusammengefasst den gesamten ordnungsgemässen Ablauf ausserhalb des Wettkampfgeschehens.

Zur Gesamtheit der Sportregeln gehören daher nicht nur diejenigen Normen, welche unmittelbar den Ablauf einer Sportart „auf dem Platz“ regeln, sondern auch diejenigen Bestimmungen, die den allgemeinen Ablauf des Sportbetriebs und sein gesamtes Umfeld normieren. Dazu gehören nebst der Regulierung der Zulässigkeit der Teilnahme eines Sportlers oder einer Mannschaft an einem Wettkampf
 - oder generell die gesamte Organisation einer Meisterschaft
 -, auch Regelungen betreffend Status und Transfer von Sportlern
, Regeln für Spieleragenten und Spielervermittler
 bis hin zu Regeln über die Sportbekleidung
, Testkriterien für Fussbälle und Kunstrasen
 oder Stadionverbote für gewalttätige Zuschauer. Solche Regelungen sind zuweilen auf die Kommerzialisierung des Sports zurückzuführen, die einen entsprechenden Regelungsbedarf im Sport gerade erst ausgelöst hat. Diese Entwicklung führte auch dazu, dass die Sportregeln in den letzten Jahren entsprechend - zumindest teilweise - dieser Entwicklung angepasst wurden
. 

3.4 Gemischte Sportregeln

Im Weiteren existieren auch gemischte Sportregeln, die gleichzeitig das Geschehen unmittelbar auf dem Platz regeln und darüber hinaus auch ausserhalb des Wettkampfes Auswirkungen haben. Zu denken ist etwa an einen Platzverweis während eines Fussballspiels mit anschliessender Spielsperre für die nächste(n) Partie(n). Während der Platzverweis eine Sportregel im engeren Sinn darstellt, da er die unmittelbare Durchsetzung der Spielregeln auf dem Platz bezweckt, stellt er durch die damit automatisch verbundene Sperre gleichzeitig auch eine Sportregel im weiteren Sinn dar, die das Ziel einer (zusätzlichen) Sanktionierung des Sportlers über das unmittelbar laufende Spielgeschehen hinaus verfolgt.
4 Sportverbände

Die Sportregeln werden typischerweise von den Sportverbänden erlassen. Die Sportverbände regeln mit diesen bei ihrer jeweiligen Sportart den sportlichen Zweck, die Ausführung, ihre Organisation und die Beziehung zu ihren Mitgliedern
. Sportverbände sind das Resultat der Verdichtung der Intensität der sportlichen Betätigung im globalen Rahmen, die zu einer notwendigen einheitlichen Reglementierung, Organisation und Koordination einer Sportart führte
. Nationale Verbände
 schlossen sich zunehmend zu internationalen Verbänden, zu sog. internationalen Sportfachverbänden
, zusammen, um dem Bedürfnis nach global standardisierten Regeln nachzukommen
. Diese ersten, zunächst auf europäische Mitglieder beschränkten Sportfachverbände trieben die Entwicklung und Verbreitung ihrer Sportart stetig voran
. Diese Entwicklung endete schliesslich in der Gründung von Sportwelt- oder Sportweltfachverbänden
. Die Sportverbände definieren nicht nur die Sportregeln, sondern sie treten auch als Organisator der unter ihrer Ägide ausgetragenen Wettkämpfe auf. Insgesamt regulieren, organisieren und kontrollieren somit die Sportverbände das weltweit organisierte Sportgeschehen
.
II Gesellschaftliche Bedeutung des Sports und seine politischen, globalen und wirtschaftlichen Auswirkungen
1 Sport und Gesellschaft 

1.1 Sport der Antike

Für die Erläuterung des Verhältnisses zwischen der Gesellschaft und dem Sportgeschehen bzw. für die Erläuterung der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports
 steht vor allem der griechische Sport der Antike im Zentrum. Dies deshalb, da dieser aufgrund vielfältiger Quellen ausführlich(er) dokumentiert und der Allgemeinheit daher besser vertraut ist als jede andere der früheren und ursprünglichen Sportkulturen
. 

Wie auch in vielen anderen altertümlichen Kulturkreisen lag der Sinn und Zweck des antiken Sports im Götterkult. Bei allen grossen öffentlichen Ereignissen in der griechischen Antike gehörte die Präsenz der Götter, ihre Rituale und Symbole, zu den Spielen mit dazu. Daneben war auch das Körperbewusstsein im alten Griechenland schon früh sehr ausgeprägt
 und die zu erreichenden sportlichen Ziele und Werte wurden immer höher gesteckt
. Der Sieg und die dadurch demonstrierte (körperliche) Kraft waren ein hoher gesellschaftlicher Wert
. Der Olympiasieger als „der Beste und Schönste aller Griechen“ war fast so etwas wie eine lebendige Repräsentanz eines Gottes im sterblichen Leib. Er stellte die Inkarnation ihrer Grundhaltung sowie aller ihrer positiven Eigenschaften dar und galt gleichzeitig als idealer Repräsentant der freien griechischen Männer
. So war es „das grösste Glück“, Sieger in Olympia zu sein
. Der berühmte Basler Kulturphilosoph Jacob Burckhardt sah im Prinzip des antiken Wettkampfwesens verbunden mit der sportlichen Konkurrenz im fairen Vergleich ein „unerreichbares Vorbild der menschlichen Gesinnung“
.
1.2 Sport der Moderne

a Entstehung 

Die Ursprünge des modernen Sports werden in England im Zuge der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts gesehen
. Es wird gar die Meinung vertreten, dass das Leistungs- und Konkurrenzprinzip als elementarer Grundsatz des Sports hauptsächlich auf diese Zeit zurückzuführen ist
. Vor dem Hintergrund der damaligen klassischen und humanistischen Bildung
 wurde der Sport immer mehr als eine (Teil-)Aktivität eines gesunden Menschen angesehen. Diesem Gedanken folgte auch ein Aspekt der Erziehung. Durch den Sport, d.h. durch die körperliche Betätigung, die Einhaltung von Regeln, den Teamgeist, die Gleichheit und Brüderlichkeit sowie durch ein gemeinschaftlich zu erreichendes Ziel sollten die Jugendlichen zu guten Bürgern der Gesellschaft erzogen werden. Insgesamt wurde im Sport - aufgrund der um 1900 eintretenden Entwicklung zu einem eigentlichen Massenphänomen - ein neuer wissenschaftlicher Gegenstand erblickt
. Um die Jahrhundertwende setzte schliesslich eine regelrechte „Gründungswelle“ von Sportvereinen ein
.
In jener Zeit lag der Anknüpfungspunkt für das sportliche Sinnesmuster im Erreichen von menschlichen Höchstleistungen. Die Idee der Leistungssteigerung auf quantitativ-messbarer Grundlage symbolisierte dabei geradezu die Ablösung der damaligen traditionellen Lehre der natürlichen Begrenztheit des Körpers durch die neue darwinistische Doktrin der Expansion biologischer Grenzen
. Die faszinierenden, zeitgenössischen Entdeckungen dieser dynamisch-quantitativen Prozesse des Körpers gingen einher mit einer entsprechenden „Machbarkeits- und Steuerbarkeitseuphorie“. Darin wurde ebenso das Interesse an der sportlichen (Höchst-)Leistung gesehen
. Nicht mehr nur die reine Betätigung und der Wettkampf an sich waren wichtig, sondern gleichsam oder gar vielmehr das Erreichen von Rekorden
.
Dieser Ansatz geht auch mit der Theorie einher, dass der moderne (Leistungs-) Sport durch seine Verweltlichung, d.h. seiner Loslösung vom antiken kultischen Leitgedanken, ein neues, alternatives Ideal voraussetzte, an dem er ausgerichtet werden konnte. Dieses Ideal wurde in seiner Zweckebene durch das „weltliche Leistungsprinzip“ repräsentiert: nicht mehr religiös prädestinierte Ziele bestimmen die sportliche Tätigkeit, sondern das verselbständigte „Streben nach Maximierung des Ergebnisses des sportlichen Handelns und deren rangmässige Unterscheidung“. Rangmässige, auf objektiven Kriterien basierende Hierarchien waren ebenso zu einem Element der modernen Gesellschaft geworden; der Mensch bzw. der Sportler strebte die Höchstleistung an
. 

Durch die verselbständigten Sportaktivitäten erlangte der Mensch somit nicht nur eine neue Bewegungsfreiheit und ein neues sportliches Sinnmuster, sondern - daraus resultierend - im Ergebnis auch eine neue Identität. Durch die Verweltlichung des Sports im Zusammenspiel mit der damaligen, generell einsetzenden Säkularisierung, wodurch Kirchen als traditionelle Lebenssinn-Institution durch weltliche Synonyme abgelöst wurden, wuchs gleichzeitig seine gesellschaftliche Bedeutung. Sportverbände als Vereinigung von Gleichgesinnten, im Bestreben nach Erfüllung höherer Ansprüche an die neue Bewegungskultur, eroberte sich so „den Platz der geistlichen Welt“
. 
b Olympische Idee

Die genannten Ideen und Ideologien fanden schliesslich in der modernen Olympischen Idee, die von Pierre de Coubertin Ende des 19. Jahrhunderts begründet und in der Olympischen Charta
 sowie in der Schlussdeklaration des Olympischen Kongresses zur Jahrhundertfeier der Gründung des Internationalen Olympischen Komitees 1994 verankert wurde, ihre Fortsetzung. De Coubertin übernahm dabei bewusst die kultischen Elemente, die ihm aus der Geschichte der Antike geläufig waren, um sie in einem modernen Sinn neu zu definieren. Auch für ihn standen - wie bis anhin - die Prinzipien der Leistung und des Wettkampfs im Vordergrund
. 

Im Weiteren empfand de Coubertin die Friedensidee als einen wesentlichen Grundsatz des Sports zur notwendigen Erhaltung des Friedens zwischen Menschen und Völkern
. Das Leistungs- und Wettkampfprinzip stand für ihn im Dienst dieser Friedensidee. Der Sport soll in vorbildlicher und pädagogischer Weise zeigen, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion im Wettkampf miteinander umgehen können und tatsächlich auch miteinander umgehen. Der Sport, d.h. sein durch die Regeln regulierter Wettbewerb und vor allem die internationale sportliche Begegnung, soll deshalb als Teil der aktiven Bemühungen um Frieden und um Begegnung von Menschen verschiedener Hautfarbe, Weltanschauung und Religion verstanden werden
. 
c Sport der heutigen Zeit

Der Sport mit seinen Wettkämpfen und seinen Ritualen um Sieg und Niederlage bewegt und verbindet im oben beschriebenen Sinn auch die Gesellschaft von heute. Die Strukturen des Sports der griechischen Antike sind in der Gegenwart deutlich zu erkennen. So bildet vor allem die Agonistik (Wettkampf)
 das zentrale Element und das zentrale Verständnis des Sports. Die antike Auffassung des Sports als ein System von Leistung und Konkurrenz entspricht geradezu der heutigen Bedeutung des (Berufs-)Sports
. Das Leistungs- und Konkurrenzprinzip stellt folglich auch heute das Sinn- und Wertmuster des Sports dar: Der Wert des Sieges steht über allem
 und Sieger im Sport sind Idole für Millionen von Menschen
. 

In gewisser Hinsicht wird die Logik des Sports, immer neue Rekorde zu erzielen, dadurch auf die Spitze getrieben. Sein „Geburtsfehler“ ist, dass er darauf ausgelegt ist, sich ständig zu verbessern. Der Sport basiert auf einem Komparativ und kann so keinen Sättigungspunkt erreichen. Jeder einmal aufgestellte Rekord ruft danach, wieder gebrochen zu werden. Die Befriedigung stellt sich also erst dann ein, wenn er verbessert wurde - um gleich wieder unbefriedigend zu sein
.

In der Durchführung des Sports, d.h. in der Spannung und Entspannung eines Wettkampfs, wird ein besonders gelungenes Beispiel für ein „psychosoziales Muster unseres Lebens“ gesehen, das es verdient, als „ein menschliches Bedürfnis ernst genommen zu werden“. Der Sport hat sich zu einem „dominierenden Phänomen der Alltagskultur“ entwickelt. Aufgrund seiner tiefen Verwurzelung in der Gesellschaft wird der Sport - insbesondere der Fussballsport - mittlerweile gar als Kulturgut eingestuft, das gleichzeitig auch kulturelle Identität stiftet
. 
So sind Spiel und Sport in verschiedenartigen Kombinationen mit Funktionen aus allen möglichen Lebensbereichen verflochten und sind etwa organisatorisch verknüpft mit Festen
, rituellen Handlungen oder werden gar als politische Ereignisse aufgefasst. Sport ist darüber hinaus seit jeher mit Mythos und Kult verbunden. Eine Mannschaft ist auch heute „eine dauerhafte Institution mit einem Namen und einem bestimmten Platz in der Sozialorganisation, einem traditionellen Gegner und einer Vielzahl lokaler, historischer und mythologischer Assoziationen, die als stabilisierende Faktoren wirken“, was ein grundlegendes Charakteristikum des Spiels bzw. des Sports darstellt
 und gleichzeitig die enge Abhängigkeit einzelner Regeln einer Sportart sowie der Organisation dieser Sportart von den jeweiligen sozialen und mythologischen Gegebenheiten in der Gesellschaft illustriert
. 

Zuweilen wird gar die Meinung vertreten, dass die Symbolik des Sports, dessen Kult als Sinnbild des im Endlichen beschlossenen Unerreichbaren als höchste Form des Religiösen angesehen wird, insgesamt das Symbol des Kreuzes ersetzt habe. Sport und Sportveranstaltungen würden stellvertretend ähnliche Aus- und Wertrichtungen verfolgen. Aus diesem Grund stelle der Sport sogar eine neue Welt- oder Ersatzreligion dar
. 

Die allgemeine Bedeutung des Sports für die Gesellschaft von heute ist unverkennbar und erscheint als allgemein anerkannt bzw. offensichtlich
. Der Sport gehört zu den zentralen Elementen unseres Lebens
: „Verlieren und Gewinnen, Aufstehen und Liegenbleiben, Konkurrenz und Kooperation, Miteinander und Gegeneinander, Leiden und Glücklichsein, Können und Nichtkönnen, Hochmut und Fall, Gemeinschaft und Individualismus, Dramatik und Ästhetik, Heroisches und Gemeines, Grosszügigkeit und Egoismus, Betrug und Fairness, Kampf zwischen der Regel der Ritterlichkeit und dem Streben nach Leistung und Erfolg, dies alles und vieles mehr gilt für den kleinen wie grossen Sport, für Beteiligte und Zuschauer“
.

Die gesellschaftliche Bedeutung des Sports lässt sich auch anhand seiner wissenschaftlichen Entwicklung darlegen. Zum einen bildet der Sport als solcher eine eigene Wissenschaft in Form der Sportwissenschaften. Zum anderen wurden spezifische Fachrichtungen allgemeiner Wissenschaften begründet, die sich ausschliesslich mit dem Phänomen Sport beschäftigen, etwa Spezialgebiete wie Sportpsychologie, Sportmedizin, Sportsoziologie, Sportethik, Sportjournalismus, aber auch Sportmanagement und nicht zuletzt Sportrecht
. 

Der Sport ist zusammengefasst in all seinen Erscheinungsformen „eine in ihrem gesellschaftlichen Wert unbestrittene Tätigkeit“
 und ist aufgrund seiner immensen Bedeutung in der Gesellschaft „schlicht nicht mehr wegzudenken“
.
2 Sport und Politik

2.1 Schweiz

a Botschaft zum Bundesgesetz Sport vom 17. März 1972 über die Förderung von Turnen und Sport vom 1. September 1971
Am 27. September 1970 hatten Volk und Stände eine Verfassungsbestimmung
 gutgeheissen, die den Bund ermächtigte, Turnen und Sport „als Aufgabe von nationaler Bedeutung nachhaltig zu fördern“
. Die gesellschaftspolitische Hauptmotivation für die Bestimmung liegt neben der Landesverteidigung auch in volksgesundheitlichen, soziologischen und pädagogischen Gründen. Daneben können Turnen und Sport „wertvolle Möglichkeiten zur sinnvollen Gestaltung der vermehrten Freizeit“ bieten. Ausserdem erwartet „die Öffentlichkeit, dass auch unser Land Erfolge im internationalen Leistungssport erringt; die Vorbereitungen für das Bestehen im internationalen Wettbewerb stellen an die Turn- und Sportverbände Anforderungen, die sie nur bei angemessener Unterstützung erfüllen können“
. Erklärtes Ziel des Gesetzes ist es, den Sport wissenschaftlich und infrastrukturell zu fördern, um die systematische Sportaktivität als „eine Erscheinung der modernen Kultur“ sicherstellen zu können
. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Ausübung des Sports, die sich bis anhin auf die männliche Jugend begrenzte, auf den Zweck der Vorbereitung zum Wehrdienst beschränkt
.
b Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz vom 30. November 2000
In diesem Konzept
 wird der Sport als „ein wichtiger Bestandteil des Lebens und damit der Gesellschaft“ bezeichnet. Im Weiteren wird festgehalten, dass seine Bedeutungen vielfältig und seine Werte reichhaltig sind
. Der Bundesrat versteht das Konzept als „ein Bekenntnis des Bundesrates für die positive Weiterentwicklung glaubwürdigen Sportes in der Schweiz“
. 
c Botschaft zur Änderung des Bundesbeschlusses über Beiträge und Leistungen des Bundes an die Fussball-Europameisterschaft 2008 (EURO 2008) vom 9. Dezember 2005
In dieser Botschaft wird festgehalten, dass mit der EURO 2008 die Schweiz eine einmalige Plattform und Chance erhalten hat, sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Mit der Durchführung dieses Anlasses sind „vielfältige positive, (…) immaterielle Effekte für die Schweiz verbunden“, welche sowohl gegen innen als auch gegen aussen wirken. So ist dieser Anlass eine „Plattform für die Verankerung unserer Werte im Innern und die Förderung des Zusammenhalts der Schweiz“. Sport und Fussball im Besonderen kennt weder geographische, kulturelle noch soziale Grenzen. Die föderalistische Herausforderung verlangt von allen Beteiligten „sportlichen Teamgeist“, um die komplexe Dimension dieses Grossanlasses zu meistern. „Die Schweiz will ein Fussballfest durchführen, das unserem Land und seinen Bewohnern entspricht, einen Grossanlass mit internationaler Ausstrahlung, mit dem sich unsere Bevölkerung identifizieren und an dem sie aktiv partizipieren kann“
. Die EURO 2008 eröffnet im Weiteren die Möglichkeit, „den Stellenwert des Sports in der Gesellschaft aufzuzeigen. Der Anlass soll dazu genutzt werden, einem breiten Publikum die gesundheitlichen, ethischen und integrativen Werte des Sports zu vermitteln. Ziel ist es, nicht nur den Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung zu erhöhen, sondern auch den gesellschaftlichen Stellenwert des Breiten- und Spitzensports besser zu verankern“
.
d Botschaft zum Sportförderungsgesetz und zum Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport vom 11. November 2009
In dieser Botschaft wird wiederum unterstrichen, dass der gesellschaftliche Nutzen des Sports „politisch anerkannt und wissenschaftlich erwiesen“ ist und der Sport einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Bildung, zur sozialen Kompetenz und Integration leistet. Der Sport hat in der Schweizer Gesellschaft einen hohen Stellenwert und gilt als Lebensbereicherung. Rund 2 Millionen Menschen engagieren sich in 22'500 Sportvereinen. Etwa 350'000 Personen arbeiten ehrenamtlich im sportlichen Vereinsumfeld. Die Sportvereine leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zur Integration verschiedener Bevölkerungsgruppen
.
2.2 Europäische Gemeinschaft

a Helsinki-Bericht zum Sport vom 10. Dezember 1999

Der Helsinki-Bericht ist ein Bericht der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an den Europäischen Rat
, um den der Europäische Rat erstmals und unter Verweis auf die dem Amsterdamer Vertrag beigefügte Erklärung zum Sport
 sowie in Anerkennung der sozialen Rolle des Sports im Hinblick auf die Wahrung seiner sozialen Funktion im Gemeinschaftsrahmen ersuchte
. In den Schlussfolgerungen wurde festgehalten, dass die Europäische Union die wichtige Rolle des Sports für die europäische Gesellschaft grundsätzlich anerkennt und der Wahrung seiner Funktion grosse Bedeutung beimisst. 
b Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19.‑20. Juni 2000
In den Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates forderte der Europäische Rat die Kommission und den Rat auf, „im Rahmen gemeinsamer Politiken die besonderen Merkmale des Sports in Europa und seine gesellschaftliche Funktion zu berücksichtigen“
.
c Bericht des Europäischen Parlaments vom 18. Juli 2000

In diesem Bericht
 prüfte das Europäische Parlament den Helsinki-Bericht und hielt dabei fest, dass der „Sport als kulturelles Phänomen der Gemeinschaft“ anzuerkennen sei
.
d Erklärung von Nizza vom 7.-10. Dezember 2000

In dieser Erklärung
 betonte der Europäische Rat erneut die gesellschaftliche Bedeutung des Sports
 und brachte zum Ausdruck, dass dem Sport eine stärkere Beachtung zu schenken ist. Der Rat anerkennt „die wichtige und einzigartige Bedeutung des Sports“
. 
e Unabhängige Studie zum Europäischen Sport vom Oktober 2006

In dieser Studie wird die Notwendigkeit eines europaweiten politischen Ansatzes für ein europäisches Sportmodell zur Abschätzung der Anerkennung der Besonderheiten des Sports in Europa behandelt
. Es wird betont, dass seitens der Öffentlichkeit ein zunehmendes Interesse an der Frage besteht, wie diesen Herausforderungen zu begegnen ist. Gemäss den massgebenden Bedingungen der Studie besteht ihr grundlegendes Ziel darin, herauszufinden, wie die Erklärung von Nizza zum Sport umgesetzt werden kann und bezieht sich wiederum auf die Bedeutung und den Wert des Sports für die europäische Gesellschaft
. 
f Weissbuch Sport vom 11. Juli 2007

Als eigentlicher Abschluss dieses sportpolitischen Prozesses ist das Weissbuch Sport
 zu verstehen. Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hält wiederum fest, dass der Sport ein wachsendes gesellschaftliches Phänomen darstellt und einen wichtigen Beitrag zu den strategischen Zielen Solidarität und Wohlstand der Europäischen Union leistet. Das olympische Ideal des Sports, d.h. die Förderung von Frieden und Verständigung zwischen den Völkern und Kulturen, hat seinen Ursprung in Europa und ist dabei stets weiter getragen worden. Sport übt eine hohe Anziehungskraft auf die Bürger Europas aus, propagiert wichtige Werte und trägt zur Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung bei. 

Die Kommission betont erneut, dass „der Sport eine äusserst wichtige Rolle in der Gesellschaft“ spielt
 und insgesamt „eine bedeutende gesellschaftliche, kulturelle und Freizeit gestaltende Funktion“ erfüllt. Die gesellschaftliche Rolle des Sports kann auch zur Stärkung der Aussenbeziehungen der Union beitragen
 und leistet eine wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und zu integrativeren Gesellschaften, indem er die Integration erleichtert und den interkulturellen Dialog fördert
.
2.3 Politische Bedeutung des Sports in der Zeit des Nationalsozialismus, 
der ehemaligen DDR und in der heutigen Volksrepublik China
Für den im Januar 1933 ernannten Reichskanzler war Sport im nationalsozialistischen Erziehungswesen dazu da, den Einzelnen stark, gewandt und kühn zu machen sowie ihn in gleicher Weise abzuhärten
. Der Sport im Nationalsozialismus folgte dabei vor allem der politischen Zielstellung der Rasse, der Volksgemeinschaft, dem Führertum und der Ehre. Das eigentliche Leitmotiv der politischen Leibeserziehung im Nationalsozialismus lag in der Kraft als Menschheitsideal zur Darstellung und Stimulans der rassisch-nationalen Kraftentfaltung
. Daneben wurde der sportliche Mannschaftsgedanke eng mit dem Staatsgedanken verbunden. In den Augen der Nationalsozialisten war gerade Fussball „hervorragend geeignet“, die „Mannschaftszucht“ zu fördern und den Gemeinschaftsgeist hervorzurufen. Der Mannschaftsgedanke war ein erklärtes Ziel in Bezug auf die Volksgemeinschaftsideologie des Nationalsozialismus
. Die Olympischen Spiele von 1936 in Berlin blieben vor allem deshalb in Erinnerung, da die Nationalsozialisten sie erfolgreich als Propagandaforum missbrauchten
. Das Regime nutzte alle Möglichkeiten, um mit einem „propagandistischen Gesamtkunstwerk“ sich selbst gut in Szene zu setzen, um mit den Emotionen des Sports und mit den begeisterten Volksmassen „Ekstase und Einigkeit von Volk und Führer“ zu demonstrieren
.

Auch die politische Führung der DDR erkannte die gesellschaftliche Bedeutung des Sports und missbrauchte sie in skrupelloser Weise für ihre politischen Zwecke. Hauptsächlich in der Zeit zwischen 1975 und 1984 wurden Talenten und Spitzenathleten systematisch und ohne ihr Wissen Dopingmittel verabreicht, um verstärkt Weltklasseleistungen und Erfolge des DDR-Sports bei internationalen Wettbewerben, insbesondere bei den Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften, zu ermöglichen. Gleichermassen war man bestrebt, diese Verfahrensweise, insbesondere vor Kontrollen bei internationalen Wettkämpfen, wirksam zu verschleiern. Sämtliche Sportlerinnen und Sportler, und bei Minderjährigen auch ihre Eltern, wurden aufgrund zentral organisierter Geheimhaltung bewusst nicht über die ihnen verabreichten Mittel aufgeklärt
.

Ausschlaggebend für diese Vorgehensweise war, dass der Hochleistungssport in der DDR - in Konsequenz zu ihrer sonstigen Staatsstruktur - als unmittelbar staatlich zu regelnde Angelegenheit zentral und straff organisiert war. Dabei war das im staatlichen Interesse verfolgte Streben nach dem Gewinn von internationalem Ansehen durch hochrangige sportliche Erfolge so stark ausgeprägt
, dass dieses Ziel nicht nur durch einen beträchtlichen personellen und sachlichen Aufwand bei der staatlichen Organisation der Trainingsförderungen von Hochleistungssportlern verfolgt wurde, sondern auch mittels eines systematischen Dopingsystems. Nur so hielt man die erstrebten grossen und vielfältigen Erfolge für realisierbar. Durch die Geheimhaltung sollte die Aufdeckung verhindert werden, die für die DDR - die stets auf internationale Anerkennung bedacht war - einen nicht wieder gutzumachenden Prestigeverlust bedeutet hätte und die erzielten Erfolge des DDR-Sports grundlegend in Frage gestellt hätten. 

Die gesundheitlichen Belange der betroffenen Sportler wurden der mit der Hochleistungssportförderung verfolgten politischen Zielsetzung untergeordnet bzw. für Staatszwecke geradezu instrumentalisiert. Die DDR verfolgte dabei die (Staats-)Praxis, solche Straftaten aus - ihrer Ansicht nach - politischen Gründen konsequent und bewusst nicht zu verfolgen, da das systematische Doping bereits generell auf Veranlassung oder zumindest mit Billigung der politischen Führung verübt worden war. Erst rund zehn Jahre nach dem Fall der Mauer folgte das rechtliche Nachspiel dieser unmenschlichen und skrupellosen Praxis, die als eigentliches Menschenexperiment bezeichnet werden muss
. 

Dieses dunkle Kapitel der Sportgeschichte zeigt auf, dass (nationale) sportliche Erfolge mit politischem Ansehen und politischer Macht gleichgestellt werden, was die gesellschaftliche Bedeutung des Sports unterstreicht. Eine Tendenz, die selbst heute in kommunistischen Ländern wie China noch ersichtlich ist. Vorbild für China sind Länder wie die ehemalige DDR. Chinas politische Führung bekennt dabei offen, dass es „das höchste Ziel (…) ist, für das gute Image des kommunistischen Staates Goldmedaillen zu gewinnen“. Kinder werden mit Parolen wie „mach’ deinem Land Ehre“ eingeschworen. Elitesportler „müssen (…) dem Land zum Ruhme in den internationalen Sportwettbewerben so viele Medaillen wie möglich gewinnen“
.
2.4 Politisch motivierte Olympiaboykotte

Die Olympischen Spiele der Neuzeit wurden mehrmals aus politischen Gründen, d.h. als politisches Druckmittel oder zwecks (versuchter) Machtdemonstration, von einem oder mehreren Staaten boykottiert
. Die grössten Boykotte fanden 1972, 1976, 1980 und 1984 statt. 1972 und 1976 drohte eine grosse Anzahl afrikanischer Staaten mit einem Boykott, falls sich das IOC weigern sollte, Südafrika, Rhodesien (heutiges Simbabwe) und Neuseeland von den Spielen auszuschliessen. Das IOC gab in den ersten beiden Fällen nach, um damit ein Zeichen gegen die Rassendiskriminierung zu setzen
. Die berühmtesten Boykotte fanden 1980 und 1984 statt, bei denen die Supermächte des Kalten Krieges gegenseitig die Spiele im Land des Gegners boykottierten
. Die USA und 64 weitere westliche Staaten weigerten sich, an den Sommerspielen 1980 in Moskau teilzunehmen aus Protest gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan 1979. Die Sowjetunion und 14 weitere Ostblockstaaten nahmen in der Folge nicht an den Sommerspielen 1984 in Los Angeles teil. Auch im Vorfeld der Olympischen Spiele 2008 in der Volksrepublik China wurde in verschiedenen Ländern ein Boykott wegen der aktuellen Tibet-Politik Chinas diskutiert
. 
3 Sport und Globalisierung 

Der Ausdruck Globalisierung ist die wohl am häufigsten verwendete Metapher, um tiefgreifende Veränderungen der Gesellschaft bzw. der (einzelnen) Gesellschaften der letzten Jahre zu kennzeichnen. Durch die Globalisierung werden die Gesellschaften in Handlungszusammenhänge hineingezogen, an deren Gestaltung auf der Ebene des Nationalstaates und auf lokaler Ebene nur noch ein geringer Einfluss vorliegt
. 

Diese Entwicklung hat ebenfalls den Sport erreicht. Es ist parallel zur Kommerzialisierung im Sport
 - und nicht zuletzt auch resultierend aus dieser Wirtschaftsentwicklung - die Globalisierung des Sports festzustellen: Der Sport ist zu einem weltumspannenden Ereignis geworden
 und stellt ein globales Phänomen dar
. Fussball etwa wird in mehr Ländern gespielt, als die UNO Mitglieder hat, und ist somit universaler als Demokratie oder die Marktwirtschaft
. Der Sport hat (s)einen „globalen Siegeszug“ angetreten
.

Die Globalisierung des Sports ist aber nicht nur ein Erscheinungsbild des heutigen, aktuellen Sports. Bereits für de Coubertin war die Internationalität des Sports, d.h. sein internationaler Charakter, ein wesentlicher Grundsatz
. Der Sport steht seit jeher für ein „globalisiertes System“, wobei sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Etablierung globaler Strukturformen vor allem durch internationale Leistungsvergleiche sowie transnationale Konfigurationen im Sinne eines weltweit verbundenen Wettkampfsystems abzeichnete
. Die grundlegende Ursache dieser Entwicklung liegt in der systeminternen Logik des Sports. Der permanente Leistungsvergleich impliziert, die Vergleichskontexte in räumlicher Hinsicht von lokaler über nationaler und internationaler Ebene auf die „Weltebene“ auszudehnen, um die weltweit beste Leistung bestimmen zu können. 

In diesem Sinn ist der Sport geradezu grenzenlos
. Die globale Ausbreitung des Sports führte seit der Mitte des 20. Jahrhunderts dazu, dass in den meisten Sportarten zusätzlich zu den Sportweltverbänden kontinentale Sportfachverbände gegründet wurden und so für nationale Sportverbände eine „Zwischenstufe“ zum Weltverband für kontinentale Reglementierungen geschaffen wurde
. Daneben entwickelte sich auch der kontinentale Wettkampf in Form von neu geschaffenen Ligen und Meisterschaften weiter
.
4 Sport und Wirtschaft – Kommerzialisierung des Sports
Der Sport hat in den letzten Jahren eine erhebliche Kommerzialisierung erfahren
, die auf seine gesellschaftliche Bedeutung und deren Auswirkungen zurückzuführen ist
. Der Schlüssel zu seinem kommerziellen Erfolg liegt in seiner Popularität, seiner Einfachheit und der Faszination, die er auf Menschen aller Alters- und Gesellschaftsschichten ausübt
. Im Lichte seiner immensen gesellschaftlichen Bedeutung erscheint es nur als logische Folge, dass sich der Sport zu einer eigentlichen Wirtschaftsbranche entwickelt hat
. 

Die wirtschaftliche Bedeutung des Sports ist mit derjenigen anderer grosser Wirtschaftszweige zu vergleichen
. Das ökonomische Interesse am Sport steht gegenüber den ursprünglichen, ideellen Vorstellungen und Gewichtungen, einen sportlichen Wettkampf zu gewinnen, im Vordergrund. Insgesamt wird ein eigenes, zum Teil vom Wettkampfausgang abhängiges, aber auch unabhängiges, ökonomisches Interesse an der Durchführung des Wettkampfes begründet
. Die Ziele des ökonomischen und sportlichen Strebens nach Erfolg und Leistungsmaximierung konvergieren
. Der Sport hat durch die Kommerzialisierung eine neue Ausprägung und Erscheinungsform erfahren
, was zu einer „Erweiterung der ideellen Sinnperspektive des Sports“
 bzw. zu einer entscheidenden Wende in den „Wertvorstellungen“ geführt hat
.

Diese Entwicklung wurde bereits in den 80er Jahren vorausgesehen und dabei festgehalten, dass der Sport von Jahr zu Jahr gigantischere Formen annimmt. „Die totale Verkommerzialisierung scheint nicht mehr aufhaltbar zu sein. Der moderne Sport bietet nicht nur Spitzensportlern eine Existenzgrundlage, Sponsoren und Mäzene
 tragen überdies dazu bei, dass Sport und Wirtschaft immer enger verknüpft werden“
 bzw. dass Sport und Wirtschaft eng verwoben sind
.

Die Kommerzialisierung bezieht sich dabei einerseits auf den (professionellen) Sportler selbst
, der durch das Erreichen sportlicher Leistungen eigenes Geld zu verdienen versucht und der sich somit zum eigentlichen Ziel setzt, durch die Ausübung des Sportes bzw. durch den Sieg im sportlichen Wettkampf Geld zu verdienen. Der Sieg entwickelte sich somit als sportliches Mittel zum wirtschaftlichen Zweck. Die Möglichkeit, durch den Abschluss von Verträgen die gewonnenen Medaillen in bare Münze zu verwandeln, wird dabei umso günstiger, je weiter der Sportler auf der Karriereleiter nach oben klettert
. 

Auf der anderen Seite sind die Sportvereine bzw. Sportverbände ebenfalls Teil dieser Kommerzialisierung. Sie eignen sich firmenähnliche Strukturen an und streben nach wirtschaftlichem Erfolg
. Sie nehmen dabei Einfluss auf die Wirtschaftswelt, indem sie den Sport zur Vermarktung ihrer Interessen benutzen. Die Kommerzialisierung des Sportes weitet sich somit, neben den Einnahmen aus Vereinsbeiträgen, Ticketverkäufen für Sportanlässe, Sponsorengeldern, Ausrüsterverträgen sowie durch die verbandsinterne Einnahmenumverteilung, auf die Verwertung immaterieller Eigentumsrechte wie Urheberrechte, kommerzielle Kommunikation, Handelsmarken, Merchandising sowie Bild- und Medienrechte aus. Zentral sind dabei die Einnahmen, die sich direkt oder indirekt aus dem Kauf und Verkauf der Rechte von Sportanlässen
 erzielen lassen, insbesondere die Fernsehrechte
. Dank hoher Einschaltquoten aufgrund ihres grossen Unterhaltungswertes bescheren sie auch den TV-Sendern lukrative Werbeeinnahmen. Dem Fernsehvertrag kommt dabei im Zusammenhang mit Sportgrossanlässen eine immense Bedeutung zu. Die durch Fernsehverträge generierten Einkünfte bilden in der Regel die wichtigste Einnahmequelle für die Sportverbände. Der Fernsehvertrag stellt daher in gewisser Weise das „Kronjuwel im Bereich des Sportrechts“ dar
.

Im Vergleich zu den Einnahmen aus Ticketverkäufen und Marketingverkäufen, die sich in den beiden letzten zwei Jahrzehnten relativ linear erhöht haben, fand bei den Fernseheinkünften im Zusammenhang mit weltweit ausgestrahlten Sportanlässen eine explosionsartige Entwicklung statt
. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Entwicklung der beiden Wachstumsbranchen Sport und Fernsehen parallel verlief
. Neben der Kommerzialisierung des Hochleistungssports boomt(e) gleichzeitig auch der Fernsehsektor. Durch die weltweite Deregulierung
 hat sich die Zahl der Fernsehsender in den letzten Jahren vervielfacht und die Digitalisierung verspricht gar eine exponentielle Zunahme der Angebote. Zum anderen sind in Europa reine Sportkanäle
 entstanden. So erstaunt es auch nicht, dass Zielsetzungen, Kriterien und Werte des Sports durch Marketing-Gesichtspunkte und durch die fernsehökonomische Logik geprägt werden
. So lassen sich auch immer neue Austragungsorte auf allen Kontinenten im Hinblick auf die Erschliessung neuer lukrativer Märkte finden. Diese Entwicklung ging gar soweit, dass Spielregeln und Wettkampfpläne in den verschiedenen Sportarten den Bedürfnissen des Fernsehens angepasst wurden
. 

Die Vermarktung der Ware Spitzensport durch die Verbände bzw. Rechtehändler, Promotoren und Sponsoren kommt letztlich nur durch die Aktivitäten des Fernsehens zustande: Das Fernsehen - respektive diejenigen, welche die hohen Beiträge schliesslich bezahlen - „subventioniert“ durch die Bezahlung der Übertragungsrechte nicht nur den professionellen Sportbetrieb beträchtlich, sondern dreht damit bei sich und beim Sport weiter an der „Kommerzialisierungsschraube“
. Neben den die Rechte vertreibenden Verbänden profitieren auch diejenigen Unternehmen, welche die Sportrechte vermarkten. Für die Übertragungsrechte der Fussballweltmeisterschaften im Jahre 2002 und 2006 wurden rund 4 Milliarden Schweizer Franken bezahlt, mit der Absicht, diese Rechte gewinnbringend an die interessierten TV-Sender weiterzuverkaufen
. 

Zum anderen sind Sportveranstaltungen und Spitzensportler auch ideale Werbeträger
. Diese Aussage hat natürlich durch die bestens bekannten jüngsten Doping-Vorkommnisse an der Tour de France und generell beim Radsport an Bedeutung eingebüsst. So haben zahlreiche Unternehmen aus Imagegründen den Ausstieg aus dem Radsport-Sponsoring beschlossen
. Beim Sportsponsoring geht es darum, neben der klassischen Werbung und neben der Öffentlichkeitsarbeit über ein zusätzliches Marketing- und Kommunikationsmittel zu verfügen
. Schlussendlich sind es auch die Fernsehsender als solche, die von der Übertragung von Sportveranstaltungen profitieren, insbesondere durch das werbefinanzierte Fernsehen. Da jedoch mit ausschliesslich werbefinanziertem Fernsehen nicht mehr ausreichend verdient werden kann, versuchen zumindest die privaten TV-Veranstalter eine Direktfinanzierung via Gebühren
. 

Es lässt sich aber ohne weiteres erahnen, dass der gesamten Kommerzialisierung im Sport eine gewisse Kritik und Skepsis wohl zu Recht gegenüber steht. An dieser Stelle soll aber noch auf die These von Wagner hingewiesen werden. Nach dessen Theorie hat die Kommerzialisierung des Sports in positiver Weise zu einer „Demokratisierung des Hochleistungssports“ geführt, denn durch die Kommerzialisierung des Sports können nun alle Begabten unabhängig ihrer sozialen Schicht Sport ausüben
. Er hält fest, dass sich früher nur Kinder vermögender Eltern Hochleistungssport leisten konnten und aus diesem Grund auch das Amateurideal erfunden wurde, das für Unvermögende letztlich aber nur einer „(Markt-)Zutrittsbarriere“ zum Hochleistungssport gleichkam
. 

Die Kommerzialisierung des Sports kann auch in einem weiteren Zusammenhang festgestellt werden: Der Mangel an körperlicher Aktivität führt zu vermehrtem Auftreten von Übergewicht, Adipositas, chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Dies mindert unweigerlich die Lebensqualität betroffener Personen, kann zum Tode führen und belastet letztlich das Gesundheitsbudget und somit die (Volks-)Wirtschaft
. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im Gegensatz zu früheren Zeiten, als es im Sport zumeist in finanzieller Hinsicht „um nichts“ ging, heute die wirtschaftlichen Interessen immer mehr in den Mittelpunkt bzw. in den Vordergrund gerückt werden, selbst wenn es um die Zulassung zum sportlichen Wettkampf oder um Sieg und Niederlage geht, d.h. um eigentlich rein sportliche Fragen
. Die geschilderten Ausmasse der Kommerzialisierung im Sport führten zu einer Vielzahl von (neuen) „wirtschaftlich-sportlich“ relevanten Sachverhalten. Der Sport stellt somit auch eine wirtschaftliche Tätigkeit
 dar. Neben dem sportlichen Wettbewerb ist auch ein eigentlicher wirtschaftlicher Wettbewerb entstanden
. Im Zuge der Professionalisierung und Kommerzialisierung des Sports haben sich viele Sportbeteiligte, einschliesslich der Sportverbände, von der anfänglich rein ideellen und gemeinnützigen Rolle verabschiedet, so dass jedenfalls der Spitzensport mittlerweile eine Domäne der Wirtschaft geworden ist. Dies hat dazu geführt, dass die Verhältnisse unter den Sportbeteiligten nicht mehr durch den klassischen, „rein“ sportlichen Wettbewerb, sondern durch einen neu entstandenen - mehr oder wenig ausgeprägten - wirtschaftlichen Wettbewerb auf neu entstandenen Märkten gekennzeichnet sind
.

Ausser der gesellschaftlichen Wichtigkeit des Sports ist in der Europäischen Gemeinschaft auch seine ökonomische Bedeutung anerkannt worden. Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Zusammenhalt. Dazu zählt etwa der Beitrag des Sports zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zum Wirtschaftswachstum und zur wirtschaftlichen Wiederbelebung, insbesondere von benachteiligten Gebieten
. Die wirtschaftliche Dimension des Sportes geht aber noch bedeutend weiter: Der Sport weist Synergieeffekte mit dem Tourismus auf und kann somit als makroökonomische Auswirkung zur Modernisierung der Infrastruktur dienen.
 Hierzu mag als aktuelles Beispiel die Vergabe der olympischen Winterspiele im Jahre 2014 an Sotschi dienen. Dort werden in einer weitgehend ungestörten Bergregion Europas zur Durchführung der Spiele milliardenschwere Bauprojekte umgesetzt, die danach als Infrastruktur für einen attraktiven Winterurlaubsort fortbestehen
.

In einer Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung des Sports in der Schweiz 
 wurde erstmals die gesamtwirtschaftliche Bedeutung des Sports sowie der verschiedenen Sportbereiche für die Schweiz untersucht. Die Ergebnisse tragen dabei zur Verbesserung der wirtschafts- und sportstatistischen Daten- und Informationsbasis für die Sportpolitik und die verschiedenen Akteure in den einzelnen Sportbereichen bei. 

Die Studie fokussiert sich auf Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkungen, die innerhalb eines abgegrenzten Gesamtsystems Sport anfallen
. Die Sport-wirtschaft erwirtschaftete 2005 insgesamt einen geschätzten Gesamtumsatz von CHF 15'100 Mio. Das Gesamtsystem Sport generierte eine Bruttowertschöpfung von CHF 8'020 Mio. Dadurch wurden rund 80'300 Arbeitsplätze geschaffen. Der Sport leistete damit insgesamt einen Beitrag von 1.8% zum Bruttoinlandprodukt (BIP) und 2,5% zur Gesamtbeschäftigung der Schweiz. Jeder vierzigste Arbeitsplatz in der Schweiz lässt sich direkt dem Sport zurechnen
. 

In der Schweiz sind im Jahr 2005 rund 230'000 Sportanlässe durchgeführt worden, einschliesslich von 65 Sportgrossanlässen. Alle Veranstaltungen generierten einen direkten Gesamtumsatz von CHF 1'200 Mio. Die daraus resultierende direkte Bruttowertschöpfung belief sich auf CHF 299 Mio
.

Die europäischen Fussballklubs und ihre Verbände erwirtschaften Schätzungen zufolge derzeit einen Gesamtumsatz von über 10 Milliarden Euro pro Saison
. Im Jahre 2004 schaffte der Bereich Sport einen Mehrwert von 407 Mrd. Euro und Arbeitsplätze für 15 Millionen Menschen
.
III Zusammenfassung

Der Sport muss als ein gesellschaftliches, globales und wirtschaftliches Phänomen bezeichnet werden
. Er ist eine in ihrem gesellschaftlichen Wert unbestrittene Tätigkeit
 und ist aufgrund dieser immensen Bedeutung in der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken
. 

Diese Tatsache bildet vorliegend den Hauptansatz für diese Arbeit und letztlich auch für die zu beantwortende Frage, inwieweit diese Bedeutung auf die Behandlung sportrechtlicher Fragen Einfluss nehmen kann, welche es rechtfertigen, die Interessen des Sports in der Rechtsordnung entsprechend zu berücksichtigen. 
B Interessenlagen, Besonder- und Eigenheiten des Sports: Prinzipien des Sports

Wie erläutert, besteht ein grundsätzliches gesellschaftliches Interesse am Erscheinungsbild des Sports. Für die noch folgende Diskussion um die Berücksichtigung der Interessen des Sports in der Rechtsordnung erfordert dies nun detaillierte Definitionen und Veranschaulichungen einzelner Interessenlagen des Sports. Im Folgenden werden die zentralen Interessenlagen des Sports als Prinzipien des Sports einzeln dargelegt. Die entwickelten Prinzipien widerspiegeln in ihrer Gesamtheit das gesellschaftliche Interesse am Sport bzw. die gesellschaftliche Bedeutung des Sports. Des Weiteren zeigen sie auf, wie der Sport mit seiner Globalisierung und Kommerzialisierung umgeht. 

Die einzelnen Prinzipien des Sports werden nach der theoretischen Abhandlung jeweils mit Anschauungs- und Fallbeispielen verdeutlicht und ergänzt. Die Liste der Sportarten und der Ereignisse im Sport, die zur Veranschaulichung einzelner Prinzipien ausgewählt werden, ist selbstverständlich nicht abschliessend. Die gewählten Anschauungsbeispiele verdeutlichen m.E. aber die Prinzipien des Sports am besten; wohlgemerkt kann es sich dabei teilweise um „Extrembeispiele“ handeln
, die aber in ihrem Sinn und Zweck und in ihrer grundsätzlichen Ausrichtung für jede Sportart in der jeweils sportartspezifischen Art und Weise ihre Anwendung finden sollen. 

Daneben zeigen die Fallbeispiele sogleich auch die verschiedenen Facetten des Sports, d.h. die Facetten einzelner Sportarten auf, welche die Vielfältigkeit in der Ausgestaltung und Ausprägung der Prinzipien des Sports dokumentieren und teilweise sogar divergierende Merkmale aufweisen können
. Im Anschluss an die Darlegung der einzelnen Prinzipien des Sports wird aufgezeigt, dass sie nicht für sich alleine, sondern vielmehr in einer komplexen Wechselbeziehung zueinander stehen
. 
I Wettkampf- und Leistungsprinzip

1 Allgemein
Der eigentliche Sinn und Zweck sowie der allgemeine Reiz und die Motivation des (Wettkampf-)Sports liegen in der blossen Möglichkeit der Organisation und Durchführung eines sportlichen Wettkampfs (Konkurrenzprinzip), um Sieger und Verlierer zu ermitteln
. Mit diesem Interesse eng verbunden ist das Leistungsprinzip (Rekordprinzip), welches auf genau nachprüfbaren und wiederholbaren Leistungsbedingungen beruht mit dem Ziel der Bestimmbarkeit der (Höchst-)Leistung sowie der Vergleichbarkeit einzelner Leistungen
. Grundsätzlich besteht somit ein Interesse des Sports an dessen Ausübung als solchem
. Der gesellschaftliche Wert des Sports liegt hauptsächlich im Leistungsvergleich
, der „das Wesen des Sports kennzeichnet“
. Sportler wollen den von ihnen gewählten Sport tatsächlich ausüben können. Der Wettkampf erfordert dabei mehrere Teilnehmer und ist nur in der (gesellschaftlichen) Gemeinschaft möglich. Mannschaftssportarten setzen definitionsgemäss die Beteiligung mehrerer Personen voraus
. 
1.1 Inhalt 

Im Wettkampf wird nach dem Prinzip des regelkonformen Überbietens und des Niederkämpfens, d.h. des Bezwingens des Gegners, gehandelt. Dieses Prinzip kommt beispielsweise im Kampfsport
 nicht nur am meisten zum Tragen, sondern seine Ausübung verlangt geradezu nach entsprechender „Rücksichtslosigkeit“, Gegnerschaft oder sogar nach einer Art feindlicher Gesinnung - verbunden mit dem Ausnutzen sämtlicher Schwächen und Fehler - gegenüber dem Wettkampfgegner. Kämpferische, niederringende, aber auch verletzungsgefährliche Auseinandersetzungen als Inhalt und Zweck des Sports gehören somit zum „rituellen Äquivalent der sportlichen Auseinandersetzung“ und bilden ein charakteristisches (Haupt-)Merkmal des Leistungs- und Wettkampfprinzips
. 
II Gleichheitsprinzip

1 Allgemein
Ein zentrales Element des Sports bildet die Wahrung der Chancengleichheit durch die Gleichheit innerhalb der dafür gesetzten Sportregeln
. Zur Ermittlung des Wettkampfsiegers ist die Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Sportler und damit die Gleichheit der Leistungsbedingungen erforderlich, damit ein Leistungsvergleich überhaupt möglich ist
. Dies setzt die formelle Gleichheit der Wettkämpfer zwingend voraus, weshalb die Geltung einheitlicher Regeln und die Bindung der Beteiligten an diese Regeln eine notwendige Voraussetzung der sportlichen Betätigung ist
. Der Wettkampf verlangt deshalb nach einem genauen Regelwerk, das für alle Beteiligten gleiche Leistungsbedingungen festlegen muss
, denn ein im Sinne der (Chancen-)Gleichheit unverfälschter, integrer Wettkampf ist für die Ausübung des Sports zwingend notwendig
. 

Der Sport lebt dabei einzig von der „natürlichen Individualität“ seiner Protagonisten
. Der sportliche Erfolg darf nur durch die aktuelle verfügbare sportliche Leistungsfähigkeit der Teilnehmer, aber keinesfalls etwa durch unerlaubte sportinterne oder -externe Vorteile wie etwa sozialer Status, ökonomischer oder anderer Vorteile zustande kommen
, welche die natürliche Chancengleichheit verfälschen. Selbst die das (unklare) menschliche Geschlecht bzw. die (Inter-)Sexualität bezogene Gleichheit ist Gegenstand des Gleichheitsprinzips
.

Das Gleichheitsprinzip erfährt in Einzelsportarten teilweise eine Präzisierung. Hauptsächlich in Kampfsportarten bestehen sog. Gewichtsklassen, welche die Wettkämpfer anhand des Gewichts in verschiedene Klassen einteilen
. Diese Regelung dient dazu, die sportartspezifische Chancengleichheit zu bewahren
. Daneben enthalten auch die Regeln von diversen Sportarten, bei denen ein technisches Gerät eingesetzt wird, Vorschriften über technische Details dieser Geräte, die ebenfalls der Chancengleichheit dienen
.

Dem Gleichheitsprinzip dienen etwa auch Qualifikationsregeln, welche die Zulassung von Spielern eines Vereins zum Meisterschaftsbetrieb regulieren und den unverfälschten Wettkampf während der laufenden Meisterschaft garantieren. Aus diesem Grund sind etwa zeitliche Begrenzungen der Transfermöglichkeiten in Mannschaftssportarten notwendig, mit denen verhindert wird, dass sich eine Mannschaft im Nachhinein für wichtige Wettkämpfe kurzfristig verstärkt, was nach Auffassung der Sportregeln der Chancengleichheit widerspricht
. 
2 Globalisierung des Sports: Weltweit einheitliche Sportregeln

Der Sport ist zu einem weltumspannenden (Gross-)Ereignis, zu einem „internationalen Sport-Beziehungsgefüge“ herangewachsen
. Der sportliche Wettkampf lebt von seiner Internationalität. Keine (professionell ausgerichteten) Sportarten sind heute noch auf die Grenzen eines Landes beschränkt
. Es ist daher einer der wichtigsten Aspekte des Sports als eine Form „internationaler Kommunikation“, dass die einzelnen Sportarten überall auf der Welt nach gleichen, d.h. nach weltweit einheitlichen sportarttypischen Regeln gespielt werden
. Die einheitliche Geltung des Regelwerks ist folglich unabdingbar
 und stellt eine „sporttypische Prämisse“ dar, um Leistungsvergleiche gemäss Gleichheitsprinzip auf weltweiter Ebene überhaupt zu ermöglichen
. Aus diesem Grund werden die Sportregeln von den Sportweltverbänden in der jeweiligen Sportart universell-einheitlich definiert. Sie zeichnen sich somit durch ihre weltweite Internationalität und Universalität aus. 

Diese globale Harmonisierung des Sportgeschehens stellt ein unumstrittenes Ziel dar und dient der Gleichheit der Athleten
. Der Sport braucht insofern ein „einheitliches Recht“
. Die Chancengleichheit im Sport beinhaltet nicht nur die Gleichheit im Wettkampf, sondern sie muss auch ausserhalb des Spielfelds gewährleistet sein, indem für identische sportliche Sachverhalte etwa die gleichen Verfahren zur Anwendung kommen, unabhängig von der Nationalität der beteiligten Sportler und des Ortes
. Die (weltweite) Einheitlichkeit dieser Regelbindung stellt eine unbestrittene sporttypische Prämisse dar
.
2.1 Einheitliche Dopingbekämpfung

In der Dopingbekämpfung sind ebenfalls weltweite Harmonisierungsbestrebungen vorherrschend
. Einerseits ist die einheitliche Geltung einer Dopingliste für die Chancengleichheit existentiell
. Zum anderen lässt sich im globalisierten Sport das Ziel einer effizienten Dopingbekämpfung nur mit international vereinten Kräften erreichen und durchsetzen
. Der WADA-Code
 bezweckt folglich, den Dopingmissbrauch weltweit und verbandsübergreifend mit den gleichen Verfahren und gleichen Regeln zu bekämpfen
. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er gleichzeitig detailliert genug ist, um eine weltweite Harmonisierung der Dopingbekämpfung zu ermöglichen und dennoch genügend Flexibilität aufweist, um den Besonderheiten der verschiedenen Sportarten gerecht zu werden
. 
� 	Hotz, S. 10; vgl. Gerum S. 17, mit weiteren Hinweisen.


� 	Würmli, S. 3.


� 	Würmli, S. 3.


� 	Vgl. Gerum, S. 17, „Aber was ist Sport eigentlich“?


� 	Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 253 f., Sport, mit weiteren Hinweisen; Thaler, S. 2; Praxishandbuch-Einführung, S. 2, Begriff Sport; vgl. Gerum, S. 18; Thaler, S. 9 ff., mit weiteren Hinweisen.


� 	Thaler, S. 9 ff., mit weiteren Hinweisen; so auch Praxishandbuch-Einführung, S. 2 ff.


� 	Kummer, S. 83, mit weiteren Hinweisen.


� 	Ausführlich Röthig, S. 493 ff.


� 	Röthig, S. 493; vgl. Gerum S. 23.


� 	Würmli, S. 4 ff., mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Becker, S. 1.


� 	Würmli, S. 6 ff.; dazu ausführlich Gerum, S. 18 ff.


� 	Weissbuch Sport, S. 2.


� 	So auch Kummer, S. 83, „So viele Autoren, so viele Definitionen des Sports“; vgl. Heermann/Götze, S. 19, „Auch wenn die Sportwissenschaftler bis heute keine befriedigende Definition des Begriffs Sport gefunden haben, (…)“; Gerum, S. 18, „Eine Definition des Begriffs Sport liegt bisher nicht vor, (…)“.


� 	Vgl. diese alles oder nichts sagende Definition mit derjenigen Definition aus dem deutschen Wörterbuch der Soziologie aus dem Jahre 1969, zitiert in Kummer, S. 83, „Spiel ist absichtsloses - absichtsvolles, unernstes - ernstes Tun“. Diese Definition erfolgt in Analogie zu von Büren, der Kunst im Zweifel als das definiert, was vom Urheber als Kunst präsentiert wird, vgl. von Büren, N 218.


� 	Vgl. Tiedemann, S. 8, der Sport als einen abstrakten Begriff für „ein Feld von Tätigkeiten“ bezeichnet.


� 	Vgl. Thaler, S. 2, der ebenfalls festhält, dass der Sportbegriff „offen“ ist.


� 	In diesem Sinne auch Kummer, S. 15, „Was Spiel sei? Fast alles, (…)“.


� 	So auch Thaler, S. 3, „Sport deckt viele Inhalte ab, hat mithin keine eindeutige und präzise Aussagekraft“; Zeilner, S. 91, hält fest, dass ein exakter Ansatz für einen Begriff Sport in Anbetracht der Komplexität der (Rand-)Bereiche nicht abschliessend und exakt möglich ist. 


� 	Vgl. Gerum, S. 25 ff., „Es genügt das Gefühl zu haben oder zu erwecken, sportlich zu sein“; so auch Thaler, S. 3, „Massgeblich ist die jeweilige Optik des Betrachters (…)“.


� 	Zeilner, S. 92, der festhält, dass es keine Definition gibt, was „man“ unter „Sport“ versteht. 


� 	Zeilner, S. 93.


� 	Becker, S. 2.


� 	So auch Thaler, S. 2.


� 	Zu denken ist hier an die sog. Trendsportarten, die ungefähr in den letzten zehn Jahren entstanden sind und zur Kennzeichnung jener Veränderungstendenzen des Sports hindeuten, die (explizit oder implizit) mit bewegungskultureller Erneuerung und Innovation einhergehen. Etwa Sportarten Kite-Surfen oder Beach-Volleyball.


� 	Dazu gehören Sportarten wie Fussball, Leichtathletik usw.


� 	Dazu gehören Sportarten wie Schach, Poker, Skat usw.


� 	Vgl. Zeilner, S. 92, der Sport von anderen Lebensbereichen dadurch abgrenzt, dass von Sport dann gesprochen werden kann, wenn es sich um Betätigungen handelt, bei denen eine spielerische bzw. sportliche Bewegung (körperlich oder geistig) als Zweck im Vordergrund steht.


� 	Im Sinne von Zeitvertreib, Zerstreuung oder Vergnügen.


� 	Dazu gehören Sportarten wie Fischen, Sportwette bzw. Glücksspiele im Allgemeinen.


� 	Vgl. in diesem Sinne auch Gerum, S. 17, die festhält, wenn von der sprachlichen Herkunft des Wortes „Sport“ ausgegangen wird, jede körperliche als auch unkörperliche Ertüchtigung, die mit dem (alleinigen) Ziel des Vergnügens und des Zeitvertreibs begangen wird, als Sport bezeichnet werden darf. 


� 	So auch Thaler, Haftung, S. 5.


� 	Beispielsweise Gewichtheben.


� 	Beispielsweise Dart oder Billard.


� 	Eine Sportart wie Marathon.


� 	Fussball zeichnet sich beispielsweise durch Technik (Ballbeherrschung), Ausdauer (90 Minuten Spieldauer) und Kraft (Schusskraft, Zweikampfhärte) aus.


� 	Als Beispiel dient der Tennisschläger, der Golfschläger, das Snowboard oder der Formel-1 Bolide; Thaler, Haftung, S. 5, spricht dabei von einem „technischen Gerät“.


� 	Thaler, Haftung, S. 4, der von „eigenmotorischer Aktivität“ spricht.


� 	Bei diesen Sportarten erfolgt stets eine Bewertung der vorgetragenen sportlichen und/oder künstlerischen Performance. Beim Skispringen etwa werden neben der Weite des Fluges auch die Ästhetik des Fluges und die Landung bewertet.


� 	Vgl. Schweizer Fernsehen (SF2), Sportlounge vom 13. Dezember 2009, „Stéphane Lambiel – der Spagat zwischen Kunst und Sport“.


� 	Vgl. Praxishandbuch-Reinhart, S. 651, Rn. 12, „bewegungslose Sportarten“.


� 	Nebst den erwähnten Sportarten wie Schach und Poker kann als „geistige Sportart“ durchaus auch Sudoku gelten. Bereits ist auch die erste Sudoku-Weltmeisterschaft durchgeführt worden. Ebenfalls werden auch „Mathematik-Olympiaden“ durchgeführt.


� 	So auch Thaler, Haftung, S. 5 (Fn. 24).


� 	In diesem Sinne auch Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Glücksspiele und Spielbanken (Spielbankengesetz, SR 935.52), nach welchem als Glücksspiele diejenigen Spiele gelten, bei denen der Erfolg „ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt“.


� 	Abgedruckt im Bundesblatt vom 15. Januar 2008 (BBl 2008, S. 187 ff.), Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. Juni 2009, B-517/2008.


� 	Urteil des Bundesgerichts vom 20. Mai 2010, 2C_694/2009.


� 	Etwa Fussball, Tennis, Marathonlauf.


� 	Etwa Skifahren, Zeitfahren im Radsport oder einzelne Disziplinen der Leichtathletik wie Speerwurf, Weitsprung oder bei allen Sportarten mit künstlerischer Ausrichtung (etwa Kunstturnen).


� 	Darunter fallen sämtliche Meisterschaften, in der Regel im Jahresrhythmus.


� 	Sportarten wie Joggen, Schwimmen usw.


� 	Zum Beispiel amerikanisches Wrestling.


� 	Vgl. auch Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 151, Individualsportart.


� 	Vgl. auch Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 185, Mannschaftssportart.


� 	Beispielsweise ein Ball beim Fussball, Handball, Tennis usw.


� 	Zu denken ist dabei an den Fussballplatz, den Tenniscourt oder den Tischtennistisch, aber auch an ein Schachbrett oder den Billardtisch. Eine Ausnahme davon ist etwa der Golfplatz.


� 	Fussball spielen, Tennis spielen, Handball spielen usw.


� 	So die Redewendung „Sport und Spiel“.


� 	So etwa beim Marathonlauf, beim Langlauf, beim Schwimmen, d.h. grundsätzlich bei reinen Ausdauersportarten.


� 	Vgl. Thaler, Haftung, S. 13, „Kampfsport zielt direkt darauf ab, den Gegner körperlich zu attackieren (…)“.


� 	Praxishandbuch-Reinhart, S. 655, Rn. 23; Weiss, S. 57 f.


� 	Etwa der zugelassene Körpereinsatz im Fussball oder Handball.


� 	Schimke/Eilers, S. 8; Lenz, Schlussanträge Bosman, Rz. 4; Fenners, S. 229, N 702.


� 	Fenners, S. 5, N 1.


� 	Beispielsweise Joggen im Sinne von Freizeit- oder Trainingssport, Marathonlaufen als Wettkampfsport.


� 	Einzelsportarten wie Tennis, Tischtennis können auch im Doppel, d.h. als Mannschaft, gespielt werden.


� 	Vgl. das Zitat von Beary (1913), abgedruckt bei Court, S. 34: „Ein geistiges Element ist in jedem Sport vorhanden, rein körperlichen Sport gibt es nicht“.


� 	In diesem Zusammenhang spricht man auch von Sport-Professionals oder Berufssportlern.


� 	Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 28 f., Amateursportler.


� 	Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 51 f., Berufssportler.


� 	Pfister, Schutzzweck von Sportregeln, S. 736.


� 	Pfister, Schutzzweck von Sportregeln, S. 736.


� 	Vgl. Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55; Zeilner, S. 92, der festhält, dass sich eine sportliche Tätigkeit nach den Regeln zu richten hat; Court, Sport und Ethik, S. 237, „Gerade die Sportregeln sind (…) von grosser Wichtigkeit für die Konstituierung des Gegenstandes „Sport“ (…).


� 	Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55, spricht in diesem Sinn von einer Typisierungsfunktion.


� 	Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55.


� 	Vgl. Vieweg, Faszination Sportrecht, S. 9; Von Arnauld, Spiel und Recht, S. 315, „(…) treffender scheint es, jedes Spiel als durch die Gesamtheit seiner notwendigen Regeln definiert zu sehen“.


� 	Pfister, Der rechtsfreie Raum des Sports, S. 460. 


� 	Praxishandbuch-Pfister, S. 12, Rn. 14.


� 	Praxishandbuch-Reinhart, S. 654, Rn. 18.


� 	Nolte, S. 17, mit weiteren Hinweisen; Praxishandbuch-Reinhart, S. 653, Rn. 16; Praxishandbuch-Pfister, S. 5, Rz. 3.


� 	Becker, S. 77 ff., mit Aufzählungen.


� 	Vgl. Praxishandbuch-Pfister, S. 18 ff., Rn. 21.


� 	Ein Fussballspiel dauert 90 Minuten.


� 	Ein Tennismatch geht über den Gewinn von 2 oder 3 Sätzen.


� 	Vgl. Schild, S. 43; Kaiser, S. 8.


� 	Vgl. Haas, S. 132, der das Beispiel des Boxers aufführt, der zu spät zum obligatorischen Wiegen vor dem Kampf erscheint und somit nicht mehr kämpfen durfte. Auch die Sanktionierung eines Frühstarts zählt zu den Sportregeln im engeren Sinn, obwohl er strenggenommen zeitlich vor Beginn der Sportausübung stattgefunden hat. Er steht aber in einem engen, unmittelbaren Zusammenhang mit dem Beginn des Wettkampfes und hat dadurch unmittelbare Auswirkung auf den laufenden Wettkampf.


� 	Vgl. Haas, S. 132, der das Beispiel der Auswertung des Zielfotos durch die Wettkampfjury erwähnt. Auch basiert beispielsweise eine nachträgliche, d.h. nach Ablauf des Wettkampfs ausgesprochene Sanktion im Sinn einer Disqualifikation für den stattgefundenen Wettkampf auf einer Sportregel im engeren Sinn, da die Disqualifikation wiederum eine unmittelbare Auswirkung auf den Wettkampf hat. So auch Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 60, der als Beispiele positive Dopingbefunde oder den Einsatz von nicht spielberechtigten Spielern nennt. Dies führt zu einer Disqualifikation und somit zu einer Ergebnisänderung im Wettkampf.


� 	Spielregeln 2009/2010 des International  Football Association Board (IFAB), vgl. � HYPERLINK "http://www.FIFA.com" ��www.FIFA.com�, Spielregeln.


� 	Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 249 ff., Spielregel; Kummer, S. 17 ff.; Nolte, S. 18.


� 	Vgl. Haas, S. 134.


� 	Vgl. Praxishandbuch-Pfister, S. 18 ff., Rn. 21.


� 	Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55.


� 	Sie haben keinen unmittelbaren, d.h. engen inhaltlichen und zeitlichen Bezug zum Wettkampfablauf.


� 	Vgl. Heermann, Verbandsautonomie, S. 361, der festhält, dass Sportregeln im weiteren Sinn vielfältig sein können und dementsprechend auch nicht abschliessend aufgelistet werden können.


� 	Fussball: Reglement der UEFA Europa League 2009/10, II Anmeldung - Zulassung - Integrität des Wettbewerbs - Pflichten, Art. 2 ff. 


� 	Fussball: Reglement für den Spielbetrieb der SFL.


� 	Fussball: Reglement der FIFA bezüglich Status und Transfer von Spielern.


� 	Fussball: Spielervermittlerreglement der FIFA.


� 	Fussball: Reglement zur Sportausrüstung bei FIFA-Wettbewerben.


� 	Fussball: FIFA Quality Concept - Handbook of Test Methods for Football Turf; FIFA Quality Concept for Footballs.


� 	Hess, S. 10 ff., mit weiteren Hinweisen. So werden in Anhang IB des Reglements über die UEFA-Fussball-Europameisterschaft 2008 die TV-Kamerapositionen detailliert geregelt; vgl. Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55, mit weiteren Beispielen (u.a. betreffend Werbeunterbrechungen, technische Ausstattung usw.). 


� 	Vgl. Haug, S. 72, die von der „Organisation der jeweiligen Sportart und der Festlegung des entsprechenden Regelwerks“ spricht.


� 	Der Englische Fussballverband (The Football Association, FA) wurde 1863 als erster Fussballverband der Welt gegründet. Er war massgeblich daran beteiligt, die Regeln des modernen Fussballspiels zu formulieren und nimmt daher einen besonderen Platz in der Geschichte des (Fussball-)Sports ein. Er ist mit einem ständigen Sitz im IFAB vertreten. Der FA-Cup ist somit auch der älteste Pokalwettbewerb der Welt.


� 	Dazu gehören heute in der Schweiz etwa der Schweizerische Fussballverband (SFV) oder der Schweizerische Eishockeyverband (SEHV).


� 	Dazu gehören heute alle Kontinentalverbände, in Europa etwa die UEFA oder die European Tennis Association.


� 	Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 154 f., Internationale Sportverbände. Das Internationale Football Association Board (IFAB) ist dasjenige Gremium, welches die Änderungen der Fussballregeln berät und beschliesst. Das erste Treffen fand 1886 statt, als der englische Verband im Wissen um die Notwendigkeit einer Standardisierung die Verbände aus Irland, Schottland und Wales dazu einlud, zusammen an einem uniformen Regelwerk zu arbeiten. Bis zu jenem Zeitpunkt galten in verschiedenen Ländern verschiedene Regeln. Seit der Gründung 1904 hat die FIFA stets die Zusammenarbeit mit dem IFAB gesucht. Erste Schritte in diese Richtung wurden unternommen, als der Engländer Daniel Burley Woolfall zwei Jahre nach der FIFA-Gründung die FIFA-Präsidentschaft übernahm. Zwar fanden die Olympischen Fussballturniere 1908 und 1912 noch unter Aufsicht des Englischen Fussballverbands statt, doch nahm ab 1913 die FIFA an den Konferenzen des Gremiums teil. Vier Vertreter der FIFA und jeweils ein Vertreter Englands, Nordirlands, Schottlands und Wales’ treffen sich jedes Jahr zu einer Konferenz, auf der eventuelle Regeländerungen besprochen und angenommen oder abgelehnt werden, vgl. FIFA.com, Geschichte des Regelwerks. 


� 	Vgl. Pachmann, S. 128, mit weiteren Hinweisen.


� 	Vgl. Haug, S. 72; zum Teil werden Sportwelt- oder Sportweltfachverbände auch als Sportdachverband bezeichnet. Die FIFA beispielsweise ist der Weltfussballverband, d.h. der weltweit oberste Fussballfachverband. 


� 	Vgl. Adolphsen, Dopingstrafen, S. 160; Fuchs, S. 3, C. Sportverband.


� 	Vgl. Court, S. 28 ff., der im Sport jedoch aufgrund der um 1900 einsetzenden Entwicklung des Sports zum Massenphänomen einen neuen wissenschaftlichen Gegenstand erblickt.


� 	Gerum, S. 18 ff., die festhält, dass die Suche nach den Wurzeln des Sports weit früher angesetzt werden muss. So soll es nicht nur im alten Orient und Ägypten sportliche Phänomene gegeben haben, bereits mit dem Sesshaftwerden der Urmenschen fanden die ersten sportlichen Betätigungen statt.


� 	Woyke, S. 13.


� 	Ausführlich Gerum, S. 19 ff.


� 	Heinemann, S. 266, mit weiteren Hinweisen. Dazu passt auch die oftmals umgangssprachlich verwendete Floskel: „Auch wenn es um nichts geht, geht es um alles“.


� 	Ausführlich Gebauer, S. 157, 158.


� 	Grupe, S. 62.


� 	Ausführlich Gerum, S. 19 ff.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 1, S. 14 ff.; vgl. Pachmann, S. 126 f.; vgl. Gerum, S. 21, 22 ff.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 1, S. 14 ff., und somit gerade nicht auf den Sport der Antike.


� 	Mens sana in corpore sano (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper).


� 	Ausführlich Court, S. 28 ff.


� 	Gerum, 20 f. Im Schweizer Fussball wurden der FC Basel beispielsweise 1893, der �FC St. Gallen 1879, BSC Young Boys Bern 1898 und der FC Zürich 1896 gegründet.


� 	Im 19. Jahrhundert war Darwinismus ein gebräuchlicher Oberbegriff für Theorien aus der Biologie, der Philosophie und der Gesellschaftswissenschaften. Die Evolutionstheorie von Darwin besteht u.a. im Prinzip der Überlegenheit des Stärkeren, was Sinn und Zweck des sportlichen Wettkampfes ist, sowie in der fortschrittlichen Entwicklung bzw. Mutation des Lebens.


� 	Court, S. 26 ff.


� 	Gerum, S. 21 f.


� 	Klaus, S. 38 f.


� 	Ausführlich Gerum, S. 22.


� 	In der Fassung vom 14. Juli 2001.


� 	Grupe, S. 58 ff., S. 62; Woyke, S. 14, „Er wollte den jungen Franzosen mehr Wettbewerbsgeist beibringen, (…)“.


� 	Woyke, S. 14, „Mit dem Begriff Olympia verbindet sich nicht nur der Gedanke an sportlichen Wettkampf, sondern auch an Völkerverständigung und Frieden schlechthin“. 


� 	Grupe, S. 61 f.; Woyke, S. 32 f., „sportliche Wettkämpfe gestatten es, sich miteinander zu messen, ohne sich gegenseitig umzubringen („Scheingefechte“), mit weiteren Hinweisen. 


� 	Daneben hat die Gymnastik (Training) eine eher untergeordnete Bedeutung, bzw. dient (ausschliesslich) der Wettkampfvorbereitung.


� 	Dazu ausführlich Gerum, S. 19 ff.


� 	Gerum, S. 19; vgl. Court, S. 25 (Fn. 69), „Als einen Sport im besten Sinne des Wortes haben wir demnach eine ganz bestimmte Erscheinung zu betrachten: Als Zielpunkt des Interesses wird das Erstreben einer möglichst hohen Leistung das Prinzip einer besonderen Spielform“.


� 	Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminister, in BILD am Sonntag vom 12. Juli 2009, S. 72, „Der Fall Pechstein“.


� 	Gebauer, Wettskandal, S. 3.


� 	Krause, 15 f., mit weiteren Hinweisen; ausführlich Schiffer, S. 7 ff., mit weiteren Hinweisen; Battis, S. 2, „Sport ist Kultur“, der als Beispiel den Cricketsport aufführt, der etwa für die Briten „Kult“ ist, aber in anderen europäischen Ländern kaum gespielt wird.


� 	Zu denken ist etwa an die sog. Fanmeile, welche die WM 2006 in Deutschland erstmals hervorbrachte.


� 	Firth, S. 113.


� 	Vgl. Heinemann, S. 266.


� 	Gerum, S. 26 ff., Sport als neue Weltreligion?, mit weiteren Hinweisen; ausführlich Koch, S. 90 ff., Sport als säkulare Religion.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 13; Widmer Dreifuss, S. 2 ff. und 15, der von einer allgemein anerkannten Bedeutung des Sports in der heutigen Gesellschaft spricht; so auch Mentzel, S. 19 f., I. Gesellschaftliche Bedeutung des Sports; Wax, S. 27 ff., Einführung, „Sport bewegt nicht nur, Sport interessiert und fasziniert, Sport lässt träumen“.


� 	Gerum, S. 17.


� 	Weiss, S. 189 f., Sport als soziales Phänomen, mit weiteren Hinweisen.


� 	Vgl. Gerum, S. 18, die festhält, dass der Sport nebst der Rechtswissenschaft ein Forschungsgebiet verschiedener Wissenschaften wie Medizin, Physiologie, Psychologie, Soziologie, Philosophie, Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften darstellt.


� 	Thaler, Einsatz und Risiko, S. 174, mit weiteren Hinweisen.


� 	Zeder, S. 70; Lenz, Schlussanträge Bosman, Rn. 62, „Der Ausgang dieses Verfahrens interessiert eine grosse Zahl von Bürgern in der Gemeinschaft, die sich für den Fussballsport begeistern. Viele betreiben den Sport selbst oder engagieren sich - oft ehrenamtlich - in sonstiger Weise in ihren Vereinen. Vielleicht noch grösser ist die Zahl derer, die dem Sport als Zuschauer nahestehen und insbesondere die Spiele der Profiligen mit Interesse verfolgen. Gerade dies verpflichtet den Gerichtshof und mich selbst, die vorliegenden Fragen vorurteilslos und nüchtern zu prüfen“.


� 	Ausführlich zu Sport und Politik siehe Bulgrin.


� 	Heutiger Art. 68 BV.


� 	Bundesblatt vom 1. Oktober 1971, S. 789 ff., betreffend Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Förderung von Turnen und Sport; Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport, SR 415.0.


� 	Bundesblatt, (a.a.O.), S. 790 f.


� 	Bundesblatt, (a.a.O.), S. 794.


� 	Bundesblatt, (a.a.O.), S. 789 f. Erstmals befasste sich der Bund mit Turnen und Sport im Zusammenhang mit der Verfassungsrevision von 1874. Im Bundesgesetz über die Militärorganisation wurde den Kantonen vorgeschrieben, der männlichen Jugend vom 10. bis zum 20. Altersjahr einen angemessenen obligatorischen Turnunterricht als Vorbereitung auf den Wehrdienst erteilen zu lassen.


� 	Konzept des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz vom 30. November 2000, � HYPERLINK "http://www.baspo.admin.ch" ��www.baspo.admin.ch�; siehe auch den Bericht des Bundesamtes für Sport BASPO zu den Umsetzungsmassnahmen des Konzepts 2003 bis 2006.


� 	Konzept (a.a.O.), S. 6 f., 3. Die Bedeutung von Bewegung und Sport in der heutigen Gesellschaft: Sport steht u.a. für Gesundheit und Lebensqualität, ganzheitliche Bildung, soziale Kompetenz, Integration und Kultur und sportliches Leistungsvermögen steht für eine allgemeine Bereitschaft zur Leistung.


� 	Konzept (a.a.O.), S. 2, Ingress.


� 	Botschaft (a.a.O.), S. 1619, 1.7 UEFA EURO 2008 als Chance für die Schweiz.


� 	Botschaft (a.a.O.), S. 1620, 1.7 UEFA EURO 2008 als Chance für die Schweiz.


� 	S. 8190 ff., Übersicht und S. 8196 ff., 1.1.1 Bedeutung von Sport und Bewegung.


� 	Ausführlich zu Sport und Politik in Europa siehe Wax, S. 84 ff., Europapolitische Auseinandersetzung mit dem Sport; ausführlich dazu auch Europäische Kommission, EU und Sport.


� 	Helsinki-Bericht vom 10.12.1999, KOM (1999) 644 endgültig.


� 	Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte, 29. Erklärung zum Sport: „Die Konferenz unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung des Sports, insbesondere die Rolle, die der Sport bei der Identitätsfindung und der Begegnung der Menschen zukommt. Die Konferenz appelliert daher an die Gremien der Europäischen Union, bei wichtigen, den Sport betreffenden Fragen die Sportverbände anzuhören. In diesem Zusammenhang sollten die Besonderheiten des Amateursports besonders berücksichtigt werden“; Europäische Kommission, EU und Sport, S. 8, Rechtsgrundlage der EU-Massnahmen, „Die Einbeziehung einer „Erklärung zum Sport“, die dem Vertrag von Amsterdam von 1997 beigefügt wurde, gab die ersten starken politischen Signale, dass Sport und die dadurch vermittelten gesellschaftlichen Werte von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten als bedeutende Fragen betrachtet wurden. Diese Erklärung unterstreicht die soziale Dimension des Sports, fordert die europäischen Organe und Einrichtungen auf, bei Überlegungen zu Themen, die für die Welt des Sports von Bedeutung sind, den Sportorganisationen Gehör zu schenken, und empfiehlt, dass dem Amateursport besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird (…)“; S. 10, „Sport wird zum ersten Mal in einem EU-Vertrag genannt“. 


� 	Helsinki-Bericht (a.a.O.), S. 3.


� 	Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Santa Maria de Feira, IV. Europa und die Bürger, D. Sport.


� 	Bericht vom 18. Juli 2000 (Sitzungsdokument) A5-0208/2000 endgültig, RR\418422DE.doc, PE 232.484.


� 	Bericht vom 18. Juli 2000, S. 22 ff.


� 	Erklärung über die im Rahmen gemeinsamer Politiken zu berücksichtigenden besonderen Merkmale des Sports und seine gesellschaftliche Funktion in Europa vom 7.-10. Dezember 2000, Anlage IV.


� 	Erklärung von Nizza, Ziff. 1.


� 	Gurovits/Hinz, S. 26. Zwar hat auch die Erklärung von Nizza keine rechtlich bindende Wirkung für die EU-Organe und für die Mitgliedstaaten, doch stellt sie anerkanntermassen eine wichtige Weichenstellung für die künftige Rechtsentwicklung und Rechtsanwendung in der EU dar.


� 	Unabhängige Studie zum Europäischen Sport 2006, Zusammenfassung Oktober 2006, Ein Bericht von: José Luis Arnaut, UK Presidency of the EU 2005 (www.independentsportreview.com).


� 	Unabhängige Studie zum Europäischen Sport 2006, S. 8.


� 	Ausführlich zum Weissbuch Sport siehe Prets, S. 171 ff.


� 	Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Weissbuch Sport, KOM (2007) 391 final, Vorlage der Kommission vom 11. Juli 2007.


� 	Weissbuch Sport, S. 2.


� 	Weissbuch Sport, S. 3.


� 	Weissbuch Sport, S. 7.


� 	Kliem, S. 8, „Das Schwache muss weggehämmert werden“, mit weiteren Hinweisen. Vor allem durch den Boxsport sollte der (junge) Mann lernen, Schläge zu ertragen, um dadurch noch widerstandsfähiger zu werden. Insgesamt ging es um das „Heranzüchten kerngesunder Körper“ für einen gesunden „Volkskörper“.


� 	Ausführlich Kliem, S. 13, 14.


� 	Kliem, S. 43 f.


� 	Woyke, S. 17 f., 2.2.1 Berlin 1936 - politische Instrumentalisierung durch den Gastgeber.


� 	Wikipedia.org, „Olympische Sommerspiele 1936“.


� 	Beschluss des BGH vom 9. Februar 2009, Strafsache 5 StR 451/99, S. 2, 3.


� 	Woyke, S. 25, „Die Erfolge der Olympischen Spiele ersetzten in gewisser Weise die mangelnde internationale Anerkennung“.


� 	Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 9. Februar 2009, Strafsache 5 StR 451/99, S. 5, 6. Zum ganzen Spitzer, Doping in der DDR; Spitzer, Wunden und Verwundungen. Betreffend die aktuelle Aufarbeitung siehe Homepage der Deutschen Doping Opfer Hilfe, www.dohev.de. Körperlich (schwer) geschädigte Dopingopfer dieser Praxis verlangen u.a. eine gesetzlich verankerte und lebenslängliche Rente.


� 	Ausführlich Yongmei/Zheng.


� 	Woyke, S. 15 ff., 2.2 Olympische Spiele als Instrument der Politik.


� 	Woyke, S. 22, 2.2.3 Olympische Spiele im Zeichen von Apartheid und Unterdrückung.


� 	Woyke, S. 17 ff., 2.2.2 Olympische Spiele im Zeichen des Kalten Krieges.


� 	Für die Schweiz: Schweizer Fernsehen (SF 1), „Der Club“ vom 25. März 2008, „Olympia-Boykott: Wieviel Politik erträgt der Sport?“, u.a. mit Adolf Ogi, alt Bundesrat und ehemaliger UNO-Sonderberater für Sport; Jörg Schild, Präsident Swiss Olympic; Urs Leutert, Sportchef Schweizer Fernsehen und Dr. René Fasel, IIHF-Präsident und Mitglied des IOC; Woyke, S. 27, „Der Austragungsort Peking 2008 kann auch als Aufforderung an die chinesischen Gastgeber begriffen werden, den Menschenrechten mehr Geltung zukommen zu lassen“.


� 	Heinemann/Schubert, S. 15, 17, mit weiteren Hinweisen.


� 	Dazu sogleich, Rn. 81.


� 	Ausführlich Schleiter, S. 19 ff.; Scherrer, Spannungsfeld, S. 289 ff.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 5; Riedl/Cachay, S. 44, mit weiteren Hinweisen.


� 	Woyke, S. 27.


� 	Wax, S. 28, Universalität des Sports und S. 29, Internationalisierung des Sports, ausführlich auch S. 49 ff., II. Das 20. Jahrhundert – „Das Jahrhundert des internationalen Sports“.


� 	Grupe, S. 61 f.; Das IOC (Durchführungsbestimmungen zu Regeln 28 und 29 der Olympischen Charta) fördert die Globalisierung des Sports dadurch, indem eine Sportart nur ins Olympische Programm aufgenommen wird, wenn diese weltweit organisiert und verbreitet ist.


� 	Riedl/Cachay, S. 44.


� 	Riedl/Cachay, S. 44, mit weiteren Hinweisen.


� 	Die UEFA etwa wurde 1954 gegründet.


� 	Vgl. Pachmann, S. 128, mit weiteren Hinweisen; die UEFA Champions League, der Wettbewerb für europäische � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball" \o "Fußball" �Fussball�-� HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinsmannschaft" \o "Vereinsmannschaft" �Vereinsmannschaften� unter dem Dach der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA" \o "UEFA" �UEFA� wurde in der � HYPERLINK "http://de.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League_1992/93" \o "UEFA Champions League 1992/93" �Saison 1992/93� zum ersten Mal durchgeführt. Ihr Vorgänger, der Europapokal der Landesmeister, wurde 1955 zum ersten Mal durchgeführt. Die heutige UEFA-Europameisterschaft fand erstmals 1960 in Frankreich statt, vgl. Riedl/Cachay, S. 44, mit weiteren Hinweisen.


� 	Ausführlich FEW-HSG, S. 5 ff.; so auch Adolphsen, Dopingstrafen, S. 15 ff., der festhält, dass der Sport im Umfeld starker wirtschaftlicher Interessen steht; Wax, S. 31 f., Kommerzialisierung des Sports; Mentzel, S. 11, zum Begriff der Kommerzialisierung.


� 	Über die verschiedenen gesellschaftlichen Facetten des Sports siehe auch Kummer, S. 11 ff.; Zinger, S. 2.


� 	Blatter, S. 106 ff., 3. Faszination als Erfolgsfaktor.


� 	Vgl. Hess, S. 9, der den Sport als mächtigen Wirtschaftsfaktor bezeichnet, dem weltweit glänzende Entwicklungschancen prognostiziert werden; ausführlich zur ökonomischen Entwicklung des Sports Hannamann, S. 104 ff., Rechtstatsächliche und rechtliche Grundlagen der Sportvermarktung; so auch Mentzel, S. 21 ff., II. Sport als Wirtschaftsgut, mit weiteren Hinweisen.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 16, mit weiteren Hinweisen.


� 	Dazu ausführlich Klaus, S. 57 ff., zur Symbiose aus Sport und Wirtschaft.


� 	Klaus, S. 42.


� 	Klaus, S. 52, mit weiteren Hinweisen; Mentzel, S. 26, „Durch die fortschreitende Kommerzialisierung und Professionalisierung des Sports wird der sportliche Erfolg in der heutigen Zeit vor allem auch wirtschaftlich ausgedrückt“.


� 	Klaus, S. 53.


� 	Vgl. Hannamann, S. 110 ff.


� 	Der Mäzen zeichnet sich dadurch aus, dass er den Sportler oder Verein durch finanzielle Zuwendungen unterstützt, ohne dafür, wie beim Sponsor, eine direkte kommerzielle Gegenleistung zu verlangen, vgl. Philip, S. 17; vgl. auch Scherrer/Ludwig/Muresan/Kaiser, Sportrecht, S. 188, Mäzenatentum.


� 	Scherrer, Sonderdisziplin, S. 1 ff.


� 	Frey, S. 18.


� 	Pfister, Schutzzweck und Sportregeln, S. 733, der die Professionalisierung des Sports bzw. der Sportler mit der Kommerzialisierung des Sports als einhergehend betrachtet; Hannamann, S. 107 ff., zur Professionalisierung des Sports; Wax, S. 29 ff., Professionalisierung des Sports; Mentzel, S. 11, zum Begriff der Professionalisierung.


� 	Philipp, S. 1; so auch Zinger, S. 3.


� 	Ausführlich Hannamann, S. 224 ff., Wirtschaftliche Organisationsformen im Sport; ausführlich Scherrer, Sportkapitalgesellschaften.


� 	Zur Zuordnung der für die Sportvermarktung relevanten Rechte, Rechtsgüter und sonstigen Rechtspositionen siehe ausführlich Osterwalder, Übertragungsrechte und Osterwalder, Vermarktung; dazu auch Hannamann, S. 154 ff., Vermarktungsbefugnisse im Sport („Sportrechte“).


� 	Ausführlich Hannamann, S. 114 ff., zu den wesentlichen Erscheinungsformen der wirtschaftlichen Sportverwertung. 


� 	Ausführlich Honegger, S. 11 ff.; Hannamann, S. 135 ff., Verwertung des Sports über elektronische Medien, insbesondere Fernsehverwertung.


� 	Honegger, Fernsehvertrag, S. 72.


� 	Scherrer, Sportvereine, S. 55 ff.


� 	Dazu ausführlich Beck; vgl. auch Honegger, Fernsehvertrag, S. 73; vgl. auch das Magazin EU und Sport, S. 5, das die Zerschlagung des Monopols des Staatsfernsehens als eine der drei Ursachen für die grundlegende Veränderung des (europäischen) Sports seit den achtziger Jahren betrachtet.


� 	Beispielsweise Eurosport, D:SF (seit 1.1.2010 Sport1.de).


� 	Meier.


� 	Beck. 


� 	Meier.


� 	Beck. Zu beachten bleibt aber, dass von verschiedenen Autoren verschiedene Zahlen genannt werden.


� 	Ausführlich Beck.


� 	So etwa Discovery, Crédit Agricole und Gerolsteiner und zuletzt auch Telekom �(T-Mobile).


� 	Meier; vgl. dazu auch ausführlich Wehrli; ausführlich auch Engel, S. 5 ff.


� 	Beispielsweise die Fernsehsender Teleclub, Premiere, ArenA.


� 	Wagner, S. 333 ff.


� 	Wagner, S. 334.


� 	Weissbuch Sport, S. 4.


� 	So auch Praxishandbuch-Pfister, S. 6, Rz. 6 ff.


� 	Magazin EU und Sport, S. 9, „Der Sport ist nicht mehr nur Sport, sondern zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit geworden“.


� 	Hoffet, S. 183.


� 	Hannamann, S. 38, 39 und 223 ff., E. Wirtschaftliche Strukturen im Sport.


� 	Weissbuch Sport, S. 8.


� 	Weissbuch Sport, S. 11 ff.


� 	Hassel, S. 11; Woyke, S. 15, „In immer grösserem Masse verpflichten sich die ausgewählten Städte, riesige Investitionen in Infrastruktur und Sportstätten vorzunehmen. So hat München mit der 1966 getroffenen Entscheidung, die Olympischen Spiele 1972 dort zu veranstalten, ein leistungsfähiges S-Bahn-Netz installiert, das auch heute noch den Bedürfnissen der bayerischen Landeshauptstadt entspricht. Die Ausrichtung von Olympischen Spielen bedeutet natürlich die Schaffung von zahlreichen neuen Arbeitsplätzen, nicht nur für die Zeit der Austragung“. 


� 	In Auftrag gegeben vom Bundesamt für Sport BASPO, Ressortforschung „Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Sportsystem Schweiz“, Schlussbericht vom Oktober 2007.


� 	Wirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz, S. 5, mit weiteren Hinweisen.


� 	Wirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz, S. 5, mit weiteren Hinweisen.


� 	Wirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz, S. 77 ff., mit weiteren Hinweisen.


� 	Mentzel, S. 13, mit weiteren Hinweisen.


� 	Prets, S. 171, mit weiteren Hinweisen.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 14 ff. und S. 161; Woyke, S. 11 ff., „Ohne Übertreibung kann man davon sprechen, dass sich der Sport zu einer Grossmacht entwickelt hat und unmittelbar nach der Politik, wenn nicht sogar vor der Politik, die wichtigste gesellschaftliche Realität darstellt“; Lenz, Schlussanträge Bosman, S. 495, Rn. 219, „Der Fussballsport ist in der Gemeinschaft von grosser Bedeutung, und dies sowohl in wirtschaftlicher wie in ideeller Hinsicht“.


� 	Thaler, Einsatz und Risiko, S. 174, mit weiteren Hinweisen.


� 	Zeder, S. 70.


� 	Etwa bei Sportarten wie Formel 1 oder Ultimate Fighting.


� 	Vgl. dazu Rn. 274 ff., XI. Korrelation der Prinzipien des Sports anhand ausgewählter Beispiele.


� 	Vgl. dazu Rn. 274 ff., XI. Korrelation der Prinzipien des Sports anhand ausgewählter Beispiele, 1. Allgemein.


� 	Pfister, Sportautonomie, S. 171, „Der Sport lebt davon, dass Sieger und Besiegte festgestellt werden“; Epiney, S. 2, die Wettkämpfe als „integralen Bestandteil des Sports“ bezeichnet.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 14 ff.; vgl. Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55, zur Ermöglichung des Wettkampfs; ausführlich zum Leistungsprinzip Klaus, S. 40 f.


� 	Widmer Dreifuss, S. 15, mit weiteren Hinweisen; Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55, spricht diesbezüglich vom „Wettkampfkonzept“.


� 	Praxishandbuch-Reinhart, S. 654, Rn. 18; ausführlich Güldenpfennig, Philosophie der sportlichen Leistung, S. 173 ff.


� 	Praxishandbuch-Reinhart, S. 654, Rn. 18.


� 	Pfister, Sportautonomie, S. 171.


� 	Zum Kampfsport siehe Rn. 24 f., 2.7 Kampfsport / Nicht-Kampfsport.


� 	Vgl. Heinemann, S. 183 f. Dies unterstreichen auch Ausdrücke wie etwa „die Chance eiskalt genützt“ oder „kaltblütiger Stürmer“, eigentlich negative Bezeichnungen für einen Menschen, die im Sport aber als überaus positiv gewertet werden.


� 	Vgl. Philipp, Kartellrecht und Sport, Rn. 19, Rn. 41; Vieweg, Tatsachenentscheidungen, S. 55, der die Chancengleichheit zur Konzeption des Sports zählt; Heermann, Verbandsautonomie, S. 361, „Der Grundsatz der Chancengleichheit ist sämtlichen Sportregeln inhärent“, mit weiteren Hinweisen; Klaus, S. 42 f.; ausführlich Momsen-Pflanz, S. 49 ff., Chancengleichheit als Grundlage und Merkmal des Leistungssports.


� 	Fenners, S. 30; Hannamann, S. 100, die von gleichen Start- und Wettkampfbedingungen spricht; Pfister, Sportautonomie, S. 171 ff.; Schulze, S. 4, der von der Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen als einer „conditio sine qua non“ für Wettkampfveranstaltungen spricht; Dietrich, S. 251, „Sportliches Kräftemessen ist nur soweit möglich, als einheitliche Regeln (…) bestehen“. 


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 1; Fenners, S. 30, der von der Herstellung gleicher Bedingungen für alle Athleten spricht.


� 	Pfister, Sportautonomie, S. 171; Momsen-Pflanz, S. 50; Buchberger, S. 39 f.


� 	Vgl. Philipp, Kartellrecht und Sport, Rn. 41.


� 	Momsen-Pflanz, S. 51.


� 	Vgl. Momsen-Pflanz, S. 51; Kauerhof, S. 75, der festhält, dass dabei die Mischung aus Talent, Training und Glück letztlich den Erfolg ausmacht.


� 	Zuletzt wieder an den Leichathletik-Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. Die südafrikanische 800-m-Weltmeisterin Caster Semenya muss sich in Nachhinein einem Geschlechtstest unterziehen, „Es ist klar, dass sie eine Frau ist, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent. Man muss prüfen, ob sie im Vergleich zu ihrer Konkurrenz aus einer möglichen Intersexualität einen Vorteil gehabt hat“, IAAF-Generalsekretär Pierre Weiss, vgl. BLICK Online vom 10. September 2009, „IAAF entscheidet über die Zukunft von Semenya“; SPIEGEL Online vom 20. August 2009, „Intersexualität im Sport - Wettkampf der Geschlechter“.


� 	Gewichtsklassen werden hauptsächlich im � HYPERLINK "http://www.kalkriese.de/Kampfsport.html" �Kampfsport�arten und im � HYPERLINK "http://www.kalkriese.de/Gewichtheben.html" �Gewichtheben� für die Einteilung der Sportler verwendet. Dadurch sollen Vorteile bezüglich eines höheren Körpergewichts ausgeglichen werden.


� 	Inwieweit körperliche Vorteile in einer Sportart dem Gleichheitsprinzip widersprechen, ist je nach Sportart verschieden. Letztlich liegt es am jeweiligen Sportverband, die Gleichheit bzw. - umgekehrt ausgedrückt - die zulässige, gewollte Ungleichheit zu regeln. Interessant wäre beispielsweise die Überlegung, in der Leichtathletik den 100-Meter-Wettkampf für Schwarze und Weisse zu unterteilen, da Schwarze aufgrund ihres andersartigen Körperbaus einen klaren Vorteil gegenüber Weissen besitzen. 


2008 erhielt etwa der unterschenkelamputierte Athlet Oscar Pistorius vom TAS die Teilnahmeberechtigung für die Olympischen Spiele 2008 in Peking. Die Richter sahen es nicht als erwiesen an, dass die von ihm verwendeten Prothesen einen erheblichen und somit unzulässigen Vorteil bringen, der die Chancengleichheit verletzt, vgl. TAS 2008/A/1480 Pistorius v/IAAF. 


Im Mai 2007 wollte die FIFA internationale Spiele in Stadien oberhalb von 2'500 Meter über Meer für die Zukunft verbieten, da den Gästespielern regelmässig keine längere Zeit zur Akklimatisierung zur Verfügung steht, was - neben gesundheitlichen Aspekten - „einen [unerlaubten] Wettbewerbsnachteil für die Gastmannschaft“ darstellen würde. Nach Protesten der CONMEBOL kam diese Regelung (bis anhin) nicht zustande, vgl. SPIEGEL Online vom 27. Mai 2007, „FIFA-Boss Blatter will keine Länderspiele mehr in der Höhe“ und FOCUS Online vom 27. Mai 2008, „FIFA setzt umstrittenes Höhenlimit aus“. 


� 	Philipp, Kartellrecht und Sport, Rn. 41.


� 	Vgl. Philipp, Kartellrecht und Sport, Rn. 41; Dietrich, S. 251.


� 	Scherrer, Richterentscheide, S. 136.


� 	Vieweg, Faszination Sportrecht, S. 23.


� 	Vedder/Tröger, S. 14; Fenners, S. 5, sieht es als ein Merkmal des organisierten Sports an, dass er nach sportartspezifischen, international (weitgehend) einheitlichen Regeln ausgetragen wird.


� 	Pfister, der rechtsfreie Raum des Sports, S. 459 ff.; Kern, S. 23; Haas, S. 136 ff.; vgl. auch Pfister, Sportautonomie, S. 181.


� 	Haug, S. 68, mit weiteren Hinweisen; Schimke/Eilers, S. 90; Hess, S. 6 ff.


� 	Haug, S. 81; Fenners, S. 30.


� 	Schleiter, S. 25 ff., 1. Teil, Die Notwendigkeit einer harmonisierten Rechtsanwendung im internationalen Sport - theoretische Herleitung.


� 	Vgl. Teitler, S. 401.


� 	Kern, S. 23.


� 	Haug, S. 73.


� 	Adolphsen, Dopingstrafen, S. 104.


� 	Teitler, S. 395.


� 	Zur Dopingbekämpfung siehe Rn. 251 ff.


� 	Teitler, S. 396, mit weiteren Hinweisen; Haug, S. 74, „Ziel (…) ist die einheitliche Regelung der Dopingbekämpfung - sportartübergreifend und global - und damit die Schaffung eines entsprechend gleichartigen Rahmens für die Sportausübung“.


� 	Teitler, S. 396; Rigozzi, N 125.
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